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Prälat Dr. Stephan Reimers und Prälat Dr. Karl Jüsten:

Stellungnahme zum Entwurf für ein Zuwanderungsgesetz
Stellungnahme des Bevollmächtigten des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der Bundesrepublik
Deutschland und der EU und des Leiters des Kommissariats der deutschen Bischöfe / Katholisches Büro in Berlin zum
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthaltes
und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz). Berlin, 14. 9. 2001. (Der Gesetzentwurf
steht im Internet: http://www.bundesregierung.de/Anlage8486/PDF-Download_des_Zuwanderungs-
Gesetzentwurfs.pdf)

I. Allgemeine Bewertung

Beide Kirchen haben bereits 1996 in ihrem Ge-
meinsamen Wort zu den Herausforderungen durch
Migration und Flucht („... und der Fremdling, der
in deinen Toren ist“) auf die grundsätzliche Not-
wendigkeit einer Gesamtkonzeption zur Zuwande-
rung und Eingliederung von Ausländern hinge-
wiesen.

Diese Neuordnung hat sich, wie das Gemeinsame
Wort hervorhebt, bei aller Legitimität von ökono-
mischen und demographischen Beweggründen an
bestimmten menschenrechtlichen Leitlinien zu
orientieren.

Vor allem ist wesentlich, dass jegliche Regelung
der Zuwanderung - sei es aus ökonomischen
Gründen, zum Familiennachzug, zu Ausbildungs-
zwecken oder zum Schutz von Menschen vor ih-
nen drohenden Menschenrechtsverletzungen -
dem Anspruch auf Einhaltung der Menschenwür-
de sowie dem Gebot der Rechtsklarheit und
Rechtssicherheit entspricht.

Zu diesem Zweck muss das Ausländerrecht - je-
denfalls teilweise - aus dem Bereich des Polizei-
rechtes herausgelöst werden. Der Zuzug von Men-
schen nach Deutschland und ihr Aufenthalt im
Bundesgebiet darf nicht allein unter dem Ge-
sichtspunkt der Gefahrenabwehr betrachtet wer-
den. Für eine bestmögliche Integration der Zu-
wanderer ist Sorge zu tragen.

Die Zielsetzung eines Artikelgesetzes, das Zu-
wanderung, Erwerbstätigkeit und Integration um-
fassend regeln soll, ist grundsätzlich zu begrüßen.
Es erscheint jedoch fraglich, ob der vom Bundes-
innenministerium abgesteckte Zeitrahmen (Vor-
stellung inmitten der Sommerpause und Abstim-
mung im Kabinett bereits Ende September) die
erforderliche gründliche Auseinandersetzung mit
dem Referentenentwurf ermöglicht.

Die vorliegende Stellungnahme konzentriert sich
vor diesem Hintergrund auf einige für die Kirchen
besonders zentrale Fragen.

Positiv ist zu bewerten, dass der Entwurf im Be-
reich der Zuwanderung von Menschen zum Zwe-
cke der Erwerbstätigkeit die auch von den Kirchen

geforderte Absage an ein vorwiegend auf Abwehr
ausgerichtetes Zuwanderungsverständnis voll-
zieht. Die Anerkennung der Notwendigkeit und
Nützlichkeit dieser ökonomisch motivierten Zu-
wanderung kommt im Gesetzentwurf deutlich zum
Ausdruck. Bestimmten Zuwanderern wird grund-
sätzlich die Perspektive eines Daueraufenthaltes
eröffnet; ihre Familienangehörigen erhalten ein
eigenes Aufenthaltsrecht sowie die Möglichkeit
der Erwerbsarbeit.

Begrüßenswert ist darüber hinaus die nach dem
Entwurf des Aufenthaltsgesetzes künftig ausländi-
schen Studierenden eröffnete Möglichkeit, ohne
vorherige Ausreise zum Zweck der Erwerbstätig-
keit in Deutschland zu bleiben.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass ein ver-
stärkter Verbleib von ausländischen Studienabsol-
venten in Deutschland naturgemäß zu einem so-
genannten „brain drain“ in den Herkunftsstaaten
führen kann.

Dies gilt auch beim Zuzug ausländischer Arbeits-
kräfte. Er sollte immer auch vor dem Hintergrund
der ökonomischen und sozialen Entwicklung der
Herkunftsländer betrachtet werden. Zur Erzielung
eines beiderseitigen Vorteils aus den Wande-
rungsbewegungen sind ggf. entwicklungspoliti-
sche Maßnahmen angezeigt. Bei Engpässen auf
dem Arbeitsmarkt in den Herkunftsländern sollte
von einer Anwerbung abgesehen werden.

Die Kirchen erkennen außerdem an, dass im Be-
reich der Aufnahme von Menschen aus humanitä-
ren Gründen einige Verbesserungen geplant sind
(z.B. Statusverbesserung, Ehegattennachzugsrecht
und erleichterter Arbeitsmarktzugang für Kon-
ventionsflüchtlinge; Aufenthaltserlaubnis für eini-
ge Personen, bei denen Abschiebungshindernisse
vorliegen; erleichterter Arbeitsmarktzugang für
nachziehende Familienangehörige).

Begrüßenswert ist auch die grundsätzliche Aner-
kennung der Notwendigkeit und Bedeutung der
Integration von zugewanderten Ausländern durch
ein eigenes Kapitel im Aufenthaltsgesetz, auch
wenn diesbezüglich einige wichtige Fragen noch
nicht geklärt erscheinen.
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Gleichwohl ist festzustellen, dass zentrale Forde-
rungen beider Kirchen keine oder nur eine unzu-
reichende Berücksichtigung gefunden haben.

So ist z.B. ein befriedigender Schutz von Opfern
nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Ver-
folgung, der den völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen der Bundesrepublik Deutschland aus der Gen-
fer Flüchtlingskonvention und der Europäischen
Menschenrechtskonvention entspräche, nach wie
vor nicht sichergestellt.

Bedauerlicher Weise fehlt eine verlässliche ge-
setzliche Härtefallregelung, für die sich die Kir-
chen wiederholt ausgesprochen haben. Die vorge-
sehenen Regelungen zur Erteilung von Aufent-
haltserlaubnissen aus humanitären Gründen wer-
den nicht alle schutzbedürftigen Personen erfas-
sen. Es werden also humanitäre Härtefälle entste-
hen. Eine „Kontingentregelung“ dahingehend,
dass Dritten, etwa den Kirchen, die Verantwor-
tung für das Bleiberecht der Betroffenen übertra-
gen wird, kann eine Härtefallregelung nicht erset-
zen und wird von den Kirchen aus grundsätzlichen
Erwägungen abgelehnt.

Die Duldung ist zwar abgeschafft; zu befürchten
ist allerdings, dass die humanitäre Problematik des
Daueraufenthaltes von Menschen ohne Aufent-
haltsstatus dadurch nicht wesentlich entschärft
wird. Denn das Vorliegen von Abschiebungshin-
dernissen wird nicht in jedem Fall zur Erteilung
von Aufenthaltstiteln führen. Vielmehr wird wohl
nur ein kleinerer Teil der bislang Geduldeten ei-
nen solchen Status erlangen. An die Stelle vieler
bisheriger Duldungsinhaber werden wiederum
Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis treten, deren
Rechtsstellung in mancherlei Hinsicht schwächer
ist als diejenige der Geduldeten.

Es fällt zudem auf, dass Menschen, denen aus
humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis
erteilt wird, ohne dass sie als Asylberechtigte oder
Konventionsflüchtlinge anerkannt werden, in
mancherlei Hinsicht gegenüber anderen Zuwande-
rern benachteiligt werden: Das Recht ihrer Famili-
enangehörigen auf Nachzug sowie der Zugang
zum Arbeitsmarkt sind eingeschränkt, die Aufent-

haltsverfestigung wird erschwert, ein Anspruch
auf Teilnahme an Integrationskursen besteht nicht.

Angesichts einer Vielzahl von Ermessenstatbe-
ständen bedarf zudem die Frage näherer Prüfung,
ob dem Gebot der Rechtsklarheit und Rechtssi-
cherheit ausreichend Rechnung getragen ist.

Mit Besorgnis betrachten die Kirchen ferner die
geplante Ausdehnung des Anwendungsbereiches
des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Aus Sicht der Kirchen wünschenswerte Verbesse-
rungen der sozialen Rechtsstellung von Menschen
ohne Aufenthaltsrecht, für die sich auch die Un-
abhängige Kommission Zuwanderung ausgespro-
chen hatte, sind leider nicht vorgesehen.

Beide Kirchen hätten es außerdem begrüßt, wenn
die Forderung der Unabhängigen Kommission
Zuwanderung nach einem vollständigen Auswei-
sungsschutz für im Inland geborene und aufge-
wachsene Jugendliche aufgegriffen worden wäre.

Im Bereich des Familiennachzuges erscheint be-
denklich, dass das für den Anspruch auf Kinder-
nachzug maßgebliche Alter nach Zuwanderer-
gruppen variieren soll. Wenngleich die Anhebung
des Anspruchsalters für bestimmte Zuwanderer zu
begrüßen ist, muss der Schutz der Familieneinheit
nach Überzeugung der Kirchen allen rechtmäßig
in Deutschland lebenden Ausländern gleicherma-
ßen zugute kommen.

Hinzuweisen ist auch darauf, dass die vorgesehene
Absenkung des Anspruchsalters auf 12 Jahre für
bestimmte Zuwanderergruppen nicht nur dem
Votum der Kirchen, sondern auch den Vorstellun-
gen der Europäischen Kommission sowie der
Rechtswirklichkeit in fast allen EU-
Mitgliedsstaaten entgegengesetzt ist.

Vor dem Hintergrund der mit dem Amsterdamer
Vertrag auf die Organe der Europäischen Union
übergegangenen Kompetenz zur Rechtssetzung in
den Bereichen Einwanderung und Asyl erscheint
die Vereinbarkeit der nationalen Rechtssetzung
mit der europäischen Entwicklung jedoch beson-
ders wichtig.

II. Zu den einzelnen Vorschriften

1. Artikel 1: Aufenthaltsgesetz

Kapitel 1 - Allgemeine Bestimmungen

Das Aufenthaltsgesetz erfasst nur Ausländer und
auch nur solche aus Staaten, die nicht der Europäi-
schen Union angehören (EU-Drittstaaten). Spät-
aussiedler aus EU-Drittstaaten zählen indes nicht
hierzu, da sie rechtlich nicht als „Ausländer“ gel-
ten; Spätaussiedler unterfallen nach wie vor dem

Bundesvertriebenengesetz, das in Artikel 6 des
Entwurfs stellenweise geändert wird.

Kapitel 2 - Einreise und Aufenthalt im
Bundesgebiet

§ 4 - Aufenthaltstitel
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Absatz 1:

Die Vorschrift differenziert (mit Ausnahme des
Visums) nur zwischen zwei Aufenthaltstiteln, der
Aufenthaltserlaubnis und der Niederlassungser-
laubnis. Auch die Begründung1 spricht davon,
dass die Zahl der Aufenthaltstitel von gegenwärtig
5 auf künftig nur noch 2 reduziert werden solle.
Eine nähere Untersuchung der mit dem jeweiligen
Titel verbundenen Rechte ergibt jedoch, dass trotz
der begrifflichen Vereinfachung de facto ver-
schiedene Arten von Aufenthaltserlaubnissen vor-
gesehen sind. In diesem Sinne führt auch die Ent-
wurfsbegründung aus, dass die bisherige Unter-
scheidung nach Aufenthaltstiteln nunmehr durch
eine Differenzierung nach Aufenthaltszwecken
abgelöst werden solle. Ausländer, die nominell
denselben Aufenthaltstitel besitzen, werden also
nach der Konzeption des Entwurfes dennoch eine
unterschiedliche Rechtsstellung innehaben.

So verleiht insbesondere der Besitz einer Aufent-
haltserlaubnis nach Abschnitt 5 (d.h. aus humani-
tären, politischen oder völkerrechtlichen Gründen)
in mehrfacher Hinsicht einen schwächeren Status
als der Besitz einer sonstigen Aufenthaltserlaub-
nis. Hiervon ausgenommen sind Asylberechtigte
und anerkannte Konventionsflüchtlinge. Sonstige
Inhaber von Aufenthaltserlaubnissen nach Ab-
schnitt 5, insbesondere auch Personen, bei denen
Abschiebungshindernisse vorliegen, sind mehrfa-
chen Beschränkungen unterworfen. Dies gilt etwa
hinsichtlich des Familiennachzuges (§ 29 Abs. 3),
der Erwerbstätigkeit, die nur in bestimmten Fällen
erlaubt ist (vgl. § 22 S. 3) sowie des Anspruchs
auf Teilnahme an einem Integrationskurs (§ 44
Abs. 1). Auch § 97, der ausdrücklich zwischen
einer „Aufenthaltserlaubnis nach diesem Gesetz“
und einer „Aufenthaltserlaubnis nach Abschnitt 5“
differenziert, stützt diesen Befund.

Absatz 2:

Satz 1 regelt, dass ein Aufenthaltstitel dann zur
Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt, wenn
dies im Gesetz oder durch den Aufenthaltstitel
ausdrücklich bestimmt ist. In diesen Fällen ist
keine Vorrangprüfung dahingehend vorgesehen,
ob für die betreffende Arbeitsstelle bevorrechtigte
(insbesondere deutsche) Arbeitnehmer zur Verfü-
gung stehen. Die begünstigten Ausländer erhalten
mithin gleichrangigen Arbeitsmarktzugang.

In den Fällen, in denen „keine Aufenthaltserlaub-
nis zum Zweck der Erwerbstätigkeit“ erteilt wur-
de, soll dagegen Zugang zum Arbeitsmarkt nur
gewährt werden, wenn die Bundesanstalt für Ar-
beit zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung
bestimmt ist, dass die Ausübung einer Beschäfti-
gung ohne eine solche Zustimmung zulässig ist. In

diesen Fällen besteht also nachrangiger Zugang
zur Erwerbstätigkeit (Satz 2).

Die Formulierung des Gesetzes („Aufenthaltser-
laubnis zum Zweck der Erwerbstätigkeit“) legt
nahe, dass auch solche Ausländer der Einschrän-
kung des Satzes 2 (lediglich nachrangiger Zugang
zum Arbeitsmarkt) unterliegen, die Aufenthalts-
erlaubnisse etwa zum Zweck des Familiennachzu-
ges oder aus humanitären und völkerrechtlichen
Gründen erhalten haben, selbst wenn ihnen die
Erwerbstätigkeit im Gesetz ausdrücklich erlaubt
wurde. Denn ihnen wurde keine „Aufenthaltser-
laubnis zum Zweck der Erwerbstätigkeit“ erteilt.

Erst durch Rückgriff auf die Begründung2 wird
deutlich, dass die Einschränkung nur die Fälle
betreffen soll, in denen die Erwerbstätigkeit nicht
gesetzlich zugelassen3 ist und dass in den Fällen,
in denen das Gesetz die Beschäftigung erlaubt,
nicht nach Zwecken der Aufenthaltstitel differen-
ziert werden soll.

Es wäre wünschenswert, den Regelungsgehalt des
§ 4 Abs. 2 S. 2, wie er aus der Begründung her-
vorgeht, im Gesetzestext selbst klarer zum Aus-
druck zu bringen.4 Die derzeitige Fassung er-
scheint unklar und könnte die begrüßenswerte
Absicht des Gesetzgebers verschleiern, über die
gesetzlich bestimmten Fälle hinaus die Erwerbstä-
tigkeit jedenfalls nachrangig zu erlauben sowie
Personen mit rechtmäßigem Aufenthalt - unab-
hängig vom Aufenthaltszweck - hinsichtlich der
Erwerbstätigkeit gleichzustellen, wenn der Zugang
zur Beschäftigung gesetzlich bestimmt ist.

§ 5 - Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen

Absatz 1:

Die Erteilung eines Aufenthaltstitels soll in der
Regel, nicht nur bei Ermessenstatbeständen, son-
dern auch bei Bestehen eines Anspruchs, von den
genannten Voraussetzungen abhängig gemacht
werden. Von großer praktischer Bedeutung ist
dabei insbesondere das Erfordernis der Sicherung
des Lebensunterhaltes.

Dies ist eine Verschärfung gegenüber geltendem
Recht (§ 7 AuslG), das die genannten Bedingun-
gen als Regelversagungsgründe nur bei der Ertei-
lung von Titeln vorsieht, auf die kein Anspruch
besteht.

Auch wenn manche Anspruchstatbestände eine -
zwingende oder fakultative - Befreiung von den
Voraussetzungen des § 5 vorsehen, erscheint diese
Verschärfung problematisch.
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Absatz 3:

Aus kirchlicher Sicht wäre es wünschenswert,
dass in allen Fällen des Aufenthaltes aus humani-
tären, politischen oder völkerrechtlichen Gründen
ein Vorrang humanitärer Erwägungen vor den
allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des § 5
stärker zum Ausdruck käme. Die Bestimmung
sieht jedoch in Absatz 3 lediglich für einige Tat-
bestände eine zwingende Befreiung vor.

Insbesondere Ausländer, bei denen Abschie-
bungshindernisse (§ 60 Abs. 2 bis 7) vorliegen,
können nur nach Ermessen von den Anforderun-
gen befreit werden. Dies kann zur Folge haben,
dass diese Personen z.B. aufgrund von Sozialhil-
feabhängigkeit keine Aufenthaltserlaubnis erhal-
ten, obwohl § 25 Abs. 3 die Erteilung von Titeln
eigentlich ermöglicht. Kommt es jedoch nicht nur
Vergabe einer Aufenthaltserlaubnis, sind wieder-
um weitere wichtige Rechte verwehrt (Erwerbstä-
tigkeit, Familiennachzug, Integrationskurse).

§ 9 - Niederlassungserlaubnis

Absatz 2 Nr. 7 und 8:

Die Regelung bedeutet eine Verschärfung der
Voraussetzungen für die Erteilung eines Dauer-
aufenthaltsrechtes im Vergleich zum geltenden
Recht. Ausreichende Kenntnisse der deutschen
Sprache werden bisher nur für die Einbürgerung
verlangt (§ 86 AuslG). Auch die erforderlichen
Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschafts-
ordnung, die regelmäßig durch die erfolgreiche
Teilnahme an einem Integrationskurs nachgewie-
sen werden sollen, sind bislang nicht Vorausset-
zung für einen Daueraufenthaltstitel. Die „erfolg-
reiche Teilnahme“ ist wohl durch eine Prüfung
nachzuweisen.

Die Regelung führt im Ergebnis zu einer deutli-
chen Schlechterstellung vor allem älterer, bereits
lange hier ansässiger Personen mit geringen
Sprachkenntnissen und Bildungsvoraussetzungen.
Angesichts der oftmals bereits erfolgten Integrati-
on der betroffenen Ausländer sowie angesichts des
Beitrages, den gerade auch sie zum wirtschaftli-
chen Aufschwung der Bundesrepublik Deutsch-
land geleistet haben, ist dies nicht hinnehmbar.

§ 10 Abs. 3 - Aufenthaltstitel bei Asylantrag

Der Regelung, dass abgelehnten Asylbewerbern
ein Aufenthaltstitel vor der Ausreise nur erteilt
werden kann, wenn keiner der in § 30 Abs. 3 A-
sylverfahrensgesetz genannten Sachverhalte (of-
fensichtlich unbegründete Asylanträge) vorliegt,
liegt die Erwägung zugrunde, dass Ablehnungen
von Asylanträgen als offensichtlich unbegründet
nur dann erfolgen, wenn dem Antragsteller ein

missbräuchliches Verhalten zur Last gelegt wer-
den kann. Dies ist jedoch nicht in allen Fällen
zutreffend. Der zwingende Ausschlussgrund des §
10 Abs. 3 kann daher zu unangemessenen Härten
führen.

Zu kritisieren ist ferner, dass lediglich die Ertei-
lung von Aufenthaltstiteln aus humanitären, politi-
schen oder völkerrechtlichen Gründen nach Ab-
schnitt 5 in Frage kommen soll, nicht jedoch die
Vergabe von Aufenthaltserlaubnissen nach ande-
ren Vorschriften.

Analog hat z.B. die Erfahrung mit Flüchtlingen
aus Bosnien-Herzegowina gezeigt, dass es durch-
aus sachgerecht und wünschenswert sein kann,
einen Wechsel vom Flüchtlings- etwa zum Ar-
beitnehmerstatus zu ermöglichen.

§ 15 Abs. 4 - Zurückweisung

§ 15 sieht in bestimmten Fällen (z.B. Vorliegen
von Ausweisungsgründen) die Zurückweisung
von einreisewilligen Ausländern an der Grenze
vor.

Absatz 4 bestimmt jedoch, dass die Zurückwei-
sung beim Vorliegen von Abschiebungshindernis-
sen nach § 60 unzulässig ist. Damit soll ein effek-
tiver Schutz dieser Ausländer erreicht werden.

Allerdings ist die Vorschrift des § 60 Abs. 7 (Ab-
schiebungsverbot wegen drohender konkreter
Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit) von die-
sem Zurückweisungsverbot nicht erfasst. Dies
entspricht auch der bestehenden Rechtslage (§ 60
Abs. 5 S. 1 AuslG). Insbesondere nichtstaatlich
Verfolgte können daher trotz der ihnen drohenden
Gefahren an der Grenze zurückgewiesen werden.
Dies ist aus Sicht der Kirchen unter dem Ge-
sichtspunkt eines effektiven Flüchtlingsschutzes
sehr problematisch.

§ 16 Abs. 4 - Studium

Positiv zu bewerten ist, dass ausländischen Studie-
renden die Möglichkeit gegeben werden soll, ohne
die Notwendigkeit vorheriger Ausreise zum
Zweck der Erwerbstätigkeit in Deutschland zu
verbleiben.

Jedoch muss in diesem Zusammenhang die Gefahr
eines sogenannten „brain drains“ in den Her-
kunftsländern beachtet und die Entwicklungszu-
sammenarbeit mit diesen Ländern intensiviert
werden.

§ 22 - Aufnahme aus dem Ausland

Die Regelung beinhaltet zwei Tatbestände der
Aufnahme von Ausländern aus dem Ausland aus
völkerrechtlichen oder humanitären Gründen:
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einen Ermessenstatbestand (S. 1) und einen An-
spruchstatbestand, sofern das Bundesministerium
des Innern oder eine von ihm bestimmte Stelle zur
Wahrung politischer Interessen der Bundesrepu-
blik die Aufnahme erklärt hat (S.2). Nur im Falle
des Satzes 2 soll dem Ausländer die Erwerbstätig-
keit gleichrangig, d.h. ohne Vorrangprüfung (vgl.
oben zu § 4 Abs. 2), gestattet sein.

Wenngleich die Arbeitsmöglichkeit für die be-
günstigten Personen zu begrüßen ist, erscheint
eine weitergehende Einbeziehung aller von § 22
erfassten Ausländer wünschenswert. Wenn mit der
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, sei es im
Ermessenswege oder aufgrund eines Anspruchs,
eine - möglicherweise dauerhafte - Aufenthalts-
perspektive geschaffen wurde, sollte im Sinne
einer umfassenden und frühzeitigen Integration
der begünstigten Ausländer generell auch deren
Erwerbstätigkeit erlaubt werden.

§ 23 - Aufenthaltsgewährung durch die obers-
ten Landesbehörden

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Entwurfes
wurde lebhaft über die Einführung eines soge-
nannten „Kirchenkontingentes“ für Härtefälle
diskutiert. Ein solches Kirchenkontingent kann
aus Sicht der Kirchen jedoch keine Antwort auf
die Forderung nach einer verlässlichen Härtefall-
regelung darstellen. Der Schutz vor Menschen-
rechtsverletzungen ist eine staatliche Aufgabe, die
nicht auf Private übertragen werden darf. Eine
„Kontingentlösung“ würde zudem zu einer Zufäl-
ligkeit der Schutzgewährung führen, je nachdem,
ob sich ein privater Unterstützer findet oder nicht.

Eine nähere Analyse des Entwurfes ergibt jedoch
darüber hinaus, dass kein „echtes“ Kirchenkontin-
gent im Sinne eines zusätzlichen Bleiberechtstat-
bestandes vorgesehen ist.

§ 68 bestimmt, dass der Ausländerbehörde gegen-
über die Übernahme der Kosten für den Lebens-
unterhalt eines Ausländers erklärt werden kann
(bisher § 84 AuslG). Aus dieser Regelung folgt
noch nicht, dass bei Abgabe einer solchen Kos-
tenübernahmeerklärung ein Aufenthaltstitel ver-
geben werden kann oder muss. Eine Vorschrift,
die die Erteilung des Aufenthaltstitels ausschließ-
lich an die Kostenübernahmeerklärung etwa durch
die Kirchen knüpft, das Bleiberecht des Auslän-
ders also deren Entscheidung überlässt, enthält der
Entwurf nicht. § 23 regelt lediglich die Befugnis
der obersten Landesbehörden, im Einvernehmen
mit dem Bundesinnenminister bestimmten Aus-
ländern oder Ausländergruppen aus humanitären
oder völkerrechtlichen Gründen eine Aufenthalts-
erlaubnis zu erteilen und räumt den obersten Lan-
desbehörden die Möglichkeit ein, die Vergabe von

Aufenthaltstiteln zusätzlich zu den übrigen Vor-
aussetzungen auch noch von der Kostenübernah-
meerklärung abhängig zu machen. Auch bei Ab-
gabe einer solchen Erklärung beispielsweise durch
die Kirchen steht es jedoch den obersten Landes-
behörden frei, die Vergabe von Aufenthaltstiteln
als Ermessensentscheidungen auszugestalten, so
dass kein Anspruch auf die Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis besteht.

Zu erwähnen ist ferner, dass § 23 seinem Wortlaut
nach nur die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
ermöglicht, nicht jedoch - wie der bisherige § 32
Ausländergesetz - auch die Verlängerung eines
bereits erteilten Titels. In der Begründung zu § 23
wird ausgeführt, dass sich die Vorschrift auf noch
im Ausland lebende sowie auf solche Ausländer
beziehen kann, die sich bereits in Deutschland
aufhalten. Die Tatsache, dass § 23 eine Verlänge-
rung von Aufenthaltstiteln nicht ausdrücklich vor-
sieht, könnte hinsichtlich des begünstigten Perso-
nenkreises zu Unklarheiten führen. Die Bestim-
mung könnte so ausgelegt werden, dass sie Perso-
nen, die in Deutschland leben und die bereits ei-
nen (befristeten) Aufenthaltstitel besitzen, nicht
einbezieht. Um zweifelsfrei auch bereits rechtmä-
ßig hier aufhältige Ausländer zu erfassen, sollte §
23 - genau wie § 32 AuslG - die Verlängerung von
Aufenthaltserlaubnissen im Gesetzestext erwäh-
nen.5

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Re-
gelung auf die Aufnahme von Ausländergruppen
abzielt, jedoch keine befriedigende Lösung von
Einzelfällen ermöglicht. Auch aus diesem Grund
kann § 23 - entgegen der in der Entwurfsbegrün-
dung6 geäußerten Einschätzung - den humanitären
Interessen u.a. der Kirchen nicht hinreichend
Rechnung tragen.

§ 24 - Aufenthaltsgewährung zum
vorübergehenden Schutz

Die zwingende räumliche Beschränkung des Auf-
enthaltes von Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlin-
gen, die auf der Grundlage der EU-Richtlinie über
den vorübergehenden Schutz aufgenommen wur-
den, bedeutet eine Verschärfung gegenüber dem
geltenden § 32 a Abs. 5 AuslG, der lediglich die
Bestimmung des Wohnsitzes und des gewöhnli-
chen Aufenthaltes vorsieht. Damit können Flücht-
linge nach der geltenden Regelung den Ort ihres
gewöhnlichen Aufenthaltes jedenfalls zeitweilig
verlassen.

Die geplante räumliche Beschränkung nimmt ih-
nen diese Möglichkeit. Diese Restriktion ist sach-
lich nicht nachvollziehbar.



epd-Dokumentation 6 41a/01

Aus den mit der sogenannten Residenzpflicht von
Asylbewerbern gesammelten Erfahrungen lässt
sich ferner ableiten, dass eine solche räumliche
Beschränkung unter verschiedenen Gesichts-
punkten (kultureller Zusammenhalt, Familienein-
heit) zu erheblichen praktischen Problemen führen
und vielfach keine Beachtung finden wird.

§ 25 - Aufenthalt aus humanitären Gründen

Absatz 1:

Die Schlechterstellung anerkannter Asylberech-
tigter, die anstelle der bisherigen unbefristeten
Aufenthaltserlaubnis nun zunächst nur eine be-
fristete Aufenthaltserlaubnis erhalten sollen, er-
scheint sachlich nicht gerechtfertigt. Die gebotene
und auch von den Kirchen wiederholt geforderte
Verbesserung des Status anerkannter Konventi-
onsflüchtlinge wäre auch ohne eine solche Ver-
schlechterung möglich gewesen.

Die gemäß § 26 Abs. 3 nach drei Jahren für aner-
kannte Asylberechtigte und Konventionsflüchtlin-
ge vorgesehene Überprüfung, ob ein Widerruf
oder eine Rücknahme angezeigt ist, wird einen
nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand zur
Folge haben. Angesichts der bereits nach gelten-
dem Recht (§ 73 Asylverfahrensgesetz) bestehen-
den Möglichkeit, die Asylanerkennung bei Weg-
fall ihrer Voraussetzungen zu widerrufen, ist frag-
lich, ob dieser bürokratische Mehraufwand ge-
rechtfertigt ist.

Absatz 2:

Die Verbesserung des Rechtsstatus anerkannter
Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskon-
vention ist zu begrüßen, wenngleich bedauerlich
ist, dass diese mit der Verschlechterung des Status
anerkannter Asylberechtigter verknüpft wurde.

Absatz 3:

Die zwingende Versagung der Aufenthaltserlaub-
nis, „wenn die Ausreise in einen anderen Staat
möglich und zumutbar ist“, wird absehbar zu Lü-
cken im Flüchtlingsschutz führen. Bisher muss die
Ausländerbehörde die Abschiebung in einen kon-
kreten Staat androhen. Sofern die Abschiebung
nicht vollziehbar ist, muss eine Duldung erteilt
werden. Nach dem Entwurf soll der Behörde nicht
mehr die Pflicht obliegen, einen konkreten Staat
zu benennen, in den die Ausreise erfolgen soll.
Der Ausländer soll darlegen, dass die Ausreise in
keinen anderen Staat erfolgen kann. Sofern der
Antragsteller nicht den Nachweis erbringt, dass
ihm die Ausreise in einen anderen Staat weder
möglich noch zumutbar ist (§ 25 Abs. 3 S. 2), ist
den Behörden die Ausübung ihres Ermessens und
damit auch die Erteilung eines Aufenthaltstitels
zwingend untersagt.

Diesen Nachweis werden jedoch viele Ausländer
aufgrund praktischer Schwierigkeiten nicht
erbringen können, ohne dass deshalb auf die
Möglichkeit und Zumutbarkeit der Ausreise in
einen anderen Staat geschlossen werden dürfte.
Die Regelung des § 25 Abs. 3 S. 2 ist daher aus
Sicht der Kirchen sehr problematisch.

Zu kritisieren ist ferner, dass die Regelung den
Ausländerbehörden auch dann noch Ermessen
einräumt, wenn Abschiebungshindernisse vorlie-
gen und der Hinderungsgrund des Satzes 2 aus-
scheidet, weil nachgewiesen wurde, dass die Aus-
reise in einen anderen Staat nicht möglich und
zumutbar ist („Einem Ausländer kann eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt werden..., Satz 1). Es ist
nicht ersichtlich, warum in solchen Fällen die
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nicht zwin-
gende Rechtsfolge sein soll.7 Die vorgesehene
Regelung birgt die Gefahr, dass Menschen trotz
des Vorliegens triftiger Gründe für ihren Verbleib
im Bundesgebiet lediglich die „Aussetzung der
Abschiebung“ nach § 60 Abs. 11 erhalten. Der
Missbrauch der bisherigen Duldung, nun der Aus-
setzung der Abschiebung, als Ersatzaufenthaltsti-
tel würde damit perpetuiert. Diesem Missstand
sollte jedoch nach der Begründung des Entwurfes
gerade abgeholfen werden.

Da § 25 Abs. 3 die Erwerbstätigkeit nicht aus-
drücklich erlaubt, kann Personen mit Aufenthalts-
titeln nach dieser Vorschrift der Zugang zum Ar-
beitsmarkt nur nachrangig und nach Ermessen
gewährt werden (vgl. oben zu § 4 Abs. 2).

Absatz 5:

Die Vorschrift stellt für die Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis nach Ermessen nicht, wie der
geltende § 55 Absatz 2 Ausländergesetz, auf die
Unmöglichkeit der Abschiebung, sondern auf die
Unmöglichkeit der Ausreise ab. Dies soll die Ei-
genverantwortung des ausreisepflichtigen Auslän-
ders stärker zum Ausdruck bringen, einem nicht
gebotenen Aufenthalt im Bundesgebiet freiwillig
ein Ende zu setzen.

Die Möglichkeit der Ausreise stellt jedoch im
Gegensatz zur Unmöglichkeit der Abschiebung
kein objektivierbares Kriterium dar. Ob eine frei-
willige Ausreise möglich ist, wird in vielen Fällen
strittig sein. Absehbar ist, dass viele Personen, die
die Unmöglichkeit ihrer Ausreise nicht nachwei-
sen können, dennoch - und zwar ohne Aufent-
haltsstatus - in Deutschland verbleiben werden.

Höchst bedenklich ist außerdem, dass § 25 Abs. 5
im Fall der negativen Ermessensausübung gar
keine Rechtsfolge vorsieht, insbesondere keinen
Verweis auf § 60 Abs. 11 enthält. Dies bedeutet,
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dass im Falle der Versagung der Aufenthaltser-
laubnis aufenthaltsrechtliche Illegalität entsteht.

§ 26 - Dauer des Aufenthalts

Abs. 3:

Für anerkannte Flüchtlinge im Sinne der Genfer
Flüchtlingskonvention bedeutet die Möglichkeit
der Erlangung einer Niederlassungserlaubnis nach
drei Jahren eine begrüßenswerte Verbesserung.

Anerkannte Asylberechtigte erhalten jedoch nach
geltendem Recht von vornherein eine unbefristete
Aufenthaltserlaubnis.

Absatz. 4:

Ausländer mit Aufenthaltstiteln aus humanitären,
völkerrechtlichen und politischen Gründen (mit
Ausnahme von Asylberechtigten und anerkannten
Konventionsflüchtlingen) werden gegenüber
sonstigen Ausländern mit Aufenthaltserlaubnissen
benachteiligt, weil ihnen erst nach 7 statt nach 5
Jahren (vgl. § 9 Abs. 2 Nr. 1) der Übergang in die
Niederlassungserlaubnis ermöglicht wird. Sie
haben hierauf überdies im Gegensatz zu anderen
Ausländern keinen Anspruch; die Behörde ent-
scheidet vielmehr nach Ermessen.

Die Statusverbesserung wird für diese Personen
außerdem dadurch erschwert, dass sie sämtliche
Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 Nr. 2 bis 9 erfül-
len, also auch den in § 9 Abs. 2 Nr. 7 und 8 gefor-
derten Nachweis von ausreichenden Sprachkennt-
nissen und Kenntnissen der Rechts- und Gesell-
schaftsordnung erbringen müssen, obwohl sie
keinen Anspruch auf Teilnahme an einem Integ-
rationskurs haben (vgl. § 44 Abs. 1: ihnen kann
die Teilnahme gestattet werden). Es ist problema-
tisch, diesen Personen in der Regel die erfolgrei-
che Teilnahme an einem Integrationskurs abzu-
verlangen, zu dem sie nur nach Ermessen Zugang
erhalten.

§ 29 - Familiennachzug zu Ausländern

Absatz 2:

Die Vorschrift ermöglicht es, bei Asylberechtigten
und anerkannten Konventionsflüchtlingen von den
Erfordernissen der Sicherung des Lebensunter-
haltes und des ausreichenden Wohnraumes abzu-
sehen. Sie erlaubt damit die Erleichterung des
Familiennachzuges zu Asylberechtigten und
Flüchtlingen im Sinne der Genfer Flüchtlingskon-
vention. Dies ist zu begrüßen.

Diese Privilegierung gilt allerdings nicht für Aus-
länder, die aufgrund von Abschiebungshindernis-
sen Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Abs. 3 er-
halten haben. Eine Gleichbehandlung dieser Per-
sonen mit anerkannten Flüchtlingen im Hinblick

auf den Familiennachzug wäre jedoch wün-
schenswert.

Wenn, was zu begrüßen ist, Ausländer mit Ab-
schiebungshindernissen nach § 60 Abs. 2 bis 7 in
einigen Fällen Aufenthaltstitel erhalten, der Staat
ihnen also eine (möglicherweise dauerhafte, § 26
Abs. 4) Bleibeperspektive eröffnet, muss der
Schutz von Ehe und Familie auch bei diesen Per-
sonen im größtmöglichen Umfang gewährleistet
werden. Die Familieneinheit ist nicht zuletzt im
Sinne einer bestmöglichen Integration von heraus-
ragender Bedeutung.

Absatz 3:

Die Bestimmung besagt, dass Ehegatten und Kin-
der von Ausländern, die Aufenthaltserlaubnisse
nach §§ 22, 23 Abs. 1 oder 25 Abs. 3, also aus
humanitären oder völkerrechtlichen Gründen,
besitzen, nicht aufgrund ihrer Eigenschaft als Fa-
milienangehörige eine Aufenthaltserlaubnis er-
halten können. Dies soll vielmehr nur möglich
sein, wenn sie selbst die Anspruchsvoraussetzun-
gen für einen Titel aus humanitären oder völker-
rechtlichen Gründen erfüllen.

Die systematische Stellung der Vorschrift des § 29
Abs. 3 im Gesetz unter den Bestimmungen zum
Familiennachzug ist daher eigentlich irreführend.
Denn ob Familienangehörige von Ausländern mit
Aufenthaltstiteln nach §§ 22, 23 Abs. 1 oder 25
Abs. 3 eigene Aufenthaltstitel erhalten, entschei-
det sich wiederum nach diesen Vorschriften, nicht
aber nach den Regelungen zum Familiennachzug.
Die Familienangehörigeneigenschaft ist dafür
irrelevant bzw. spielt nur im Rahmen der Ermes-
sensausübung eine Rolle.

Dies ist aus Sicht der Kirchen nicht akzeptabel,
da der Schutz von Ehe und Familie als solcher
gewährleistet werden und auch den Personen zu-
gute kommen muss, denen der Staat aus humanitä-
ren oder völkerrechtlichen Gründen eine Aufent-
haltsperspektive (grundsätzlich mit der Möglich-
keit des Daueraufenthaltes, § 26 Abs. 4) eröffnet
hat.

Absatz 5:

Der Arbeitsmarktzugang für nachgezogene Fami-
lienangehörige ist grundsätzlich zu begrüßen.

§ 30 Abs. 1 Nr. 2 - Ehegattennachzug

Erfreulich ist, dass anerkannte Konventionsflücht-
linge künftig einen gesetzlichen Anspruch auf
Ehegattennachzug haben sollen.

§ 32 - Kindernachzug

Die Anhebung des Nachzugsalters für Kinder
bestimmter Zuwanderer auf 18 Jahre ist an sich zu



epd-Dokumentation 8 41a/01

begrüßen. Sie trägt dem Schutz der Familienein-
heit sowie der Rechtswirklichkeit in den meisten
EU-Staaten und den Vorstellungen der Europäi-
schen Kommission, die in deren Richtlinienvor-
schlag zur Familienzusammenführung zum Aus-
druck gekommen sind, Rechnung.

Bedauerlich ist jedoch, dass Kinder von Zuwande-
rern, die keine Aufenthaltstitel nach §§ 19, 20
oder 25 Abs. 1 und 2 besitzen, sofern sie allein
einreisen, lediglich bis zum 12. Lebensjahr einen
Anspruch auf Nachzug haben sollen. Danach soll
die Ermessensbestimmung des § 32 Abs. 3 gelten.

Diese Privilegierung bestimmter Zuwanderer ge-
genüber anderen ist zum einen unter dem Aspekt
der Ungleichbehandlung von rechtmäßig in
Deutschland lebenden Ausländern aus kirchlicher
Sicht sehr problematisch, da der Schutz von Ehe
und Familie für alle diese Personen gleichermaßen
gelten muss. Insbesondere ist nicht nachvollzieh-
bar, dass selbst beim Besitz einer Niederlassungs-
erlaubnis der Eltern danach differenziert wird, ob
es sich um Arbeitsmigranten gemäß §§ 19, 20
oder um Asylberechtigte bzw. Flüchtlinge im Sin-
ne der Genfer Flüchtlingskonvention handelt (vgl.
§ 32 Abs. 1 Nr. 2).

Zudem stellt die Absenkung des Nachzugsalters
für Kinder, die das 12. Lebensjahr vollendet haben
und nicht im Familienverband einreisen, eine Ver-
schlechterung gegenüber der geltenden Rechtslage
dar. Die Erfahrungen aus der Praxis legen die
Befürchtung nahe, dass das den Behörden einge-
räumte Ermessen einen effektiven Schutz der Fa-
milieneinheit dieser Personen verhindern wird.

Aus den Erfahrungen der kirchlichen Ausländer-
arbeit ist uns bekannt, dass es eine Reihe von Si-
tuationen gibt, in denen eine Einreise im Famili-
enverband nicht möglich ist. Dies betrifft insbe-
sondere folgende Fallkonstellationen:

- Die Eltern reisen nacheinander in Deutschland
ein, um erst, nachdem sie in Deutschland Fuß
gefasst haben und ihre Aufenthaltssituation ge-
klärt ist, ihre Kinder nachzuholen.

- Ein Elternteil bleibt im Herkunftsland berufs-
tätig, bis ihm eine geeignete Stelle in Deutsch-
land zugesagt wurde.

- Ein Kind soll das Schuljahr im Herkunftsland
abschließen, damit es einen Schulabschluss be-
kommt.

- Ein Elternteil erhält zur Arbeitsaufnahme eine
Aufenthaltserlaubnis, kann aber bei der Einrei-
se noch kein ausreichendes Einkommen oder
keine ausreichende Wohnung nachweisen, da-
mit seine Familie mit ihm zusammen einreisen
kann.

Sofern ein Kind bereits das 12. Lebensjahr vollen-
det hat, könnte ein Familiennachzug in allen die-
sen Fällen - selbst wenn er nur wenige Wochen
nach dessen Geburtstag stattfinden soll - verwei-
gert werden, wenn der Entwurf Gesetzeskraft er-
langen sollte.

Dem Hauptargument für die Senkung des Nach-
zugsalters für allein einreisende Kinder, es müsse
verhindert werden, dass die Kinder für die Dauer
ihrer Schulausbildung ins Ausland geschickt wer-
den, ist entgegenzuhalten, dass es sich hierbei nur
um wenige Fälle handelt. Während der gesamte
Familiennachzug jährlich ca. 70.000 Personen
betrifft, sind darunter nach Angaben der Auslän-
derbeauftragten der Bundesregierung nur 3.000
bis 6.000 Fälle, in denen Kinder nach Absolvie-
rung der Schulausbildung im Herkunftsland nach
Deutschland zurückkehren. Die vorgeschlagene
Regelung berücksichtigt außerdem nicht, dass das
Betreuungsangebot der Kinder in ihrem Heimat-
land dann besser sein kann als in Deutschland,
wenn dort beispielsweise die Großeltern zur Ver-
fügung stehen.

Auch aus kirchlicher Sicht wird nicht bestritten,
dass ein möglichst früher Nachzug von Kindern
wünschenswert ist. Gleichzeitig ist jedoch zu be-
achten, dass eine generelle Absage an eine Schul-
ausbildung im Ausland einer Gesellschaft nicht
gerecht wird, die von ihren Mitgliedern hohe Mo-
bilität verlangt. Zudem zeigt die Erfahrung, dass
Kinder, die mit einem Schulabschluss nach
Deutschland kommen, hier besonders gute Integ-
rationschancen haben. Schließlich führt die im
Referentenentwurf vorgesehene Regelung zu der
absurden Konsequenz, dass ausländische Eltern,
die eine gewisse Zeit lang Deutschland verlassen,
um in einem Nicht-EU-Staat zu arbeiten, in die
Bundesrepublik Deutschland zurückkehren dür-
fen, ihre Kinder jedoch nicht wieder hereingelas-
sen werden.

Kapitel 3 - Förderung der Integration
(§§ 43 bis 45)

Kapitel 3 umfasst unter der Überschrift „Förde-
rung der Integration“ drei Paragraphen. In diesen
werden allgemeine Fragen eines Integrationskur-
ses und -programms sowie ein Anspruch auf und
eine Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integ-
rationskurs geregelt.

Diese Vorschriften sind insoweit äußerst bedeut-
sam, als sich an sie entscheidende aufenthalts-
rechtliche Rechtsfolgen knüpfen, die in Kapitel 2
(Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet) ent-
halten sind: Hat ein Ausländer nicht innerhalb von
sechs Monaten mit der Teilnahme an einem Integ-
rationskurs begonnen, „so soll dieser Umstand bei
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der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis be-
rücksichtigt werden“ (§ 8 Abs. 3) bzw. die Ertei-
lung einer Niederlassungserlaubnis setzt voraus,
dass der Ausländer erfolgreich an einem Integrati-
onskurs teilgenommen hat (§ 9 Abs. 2 Nr. 8). Ka-
pitel 3 hat insoweit eine polizei- und ordnungs-
rechtliche Ausrichtung. Dahinter steht folgende
Überlegung: Für Ausländer besteht fortan nach
Maßgabe der §§ 43 bis 45 eine gesetzlich nor-
mierte Pflicht zur Integration. Die Erfüllung dieser
Pflicht soll dadurch erleichtert werden, dass Integ-
rationskurse angeboten werden und dass be-
stimmte Ausländergruppen einen Anspruch auf
Teilnahme an einem Integrationskurs haben.
Kommen die zur Integration gesetzlich angehalte-
nen Ausländer ihrer Integrationspflicht nicht nach,
wird dies aufenthaltsrechtlich sanktioniert.

Weitere integrationspolitische Fragen werden
entweder an anderer Stelle des Aufenthaltsgeset-
zes (z.B. im Kontext des Ehegatten- und Famili-
ennachzugs, des eigenständigen Aufenthaltsrechts
der Ehegatten) oder in anderen Gesetzen (z.B. im
Staatsangehörigkeitsgesetz, im Asylbewerberleis-
tungsgesetz) geregelt.

§ 43 - Integrationskurs und -programm

Absatz 1:

Absatz 1 statuiert, dass die „Eingliederung (Integ-
ration)“ in das „wirtschaftliche, kulturelle und
gesellschaftliche Leben in der Bundesrepublik
Deutschland“ gefördert wird. Diese Erklärung ist
zu begrüßen.

Die Integrationsförderung unterliegt allerdings
zwei grundsätzlichen Einschränkungen.

Die erste Einschränkung entsteht dadurch, dass
nur die Integration von Ausländern aus solchen
Staaten, die keine EU-Mitgliedsstaaten sind, ge-
fördert wird; in Artikel 2 (Gesetz über die allge-
meine Freizügigkeit von Unionsbürgern) fehlt eine
Vorschrift zur Förderung der Integration.

Die zweite Einschränkung besteht darin, dass die
Integration nur von „auf Dauer im Bundesgebiet
lebenden Ausländern“ gefördert wird. Dabei las-
sen sowohl der Entwurf als auch seine Begrün-
dung offen, was in § 43 Abs. 1 mit „auf Dauer“
gemeint ist. Insoweit im Bereich der Aufenthalts-
titel (§§ 4 ff.) die Aufenthaltserlaubnis (§ 7) be-
fristet und (nur) die Niederlassungserlaubnis (§ 9)
unbefristet ist, läge der Schluss nahe, dass nur
Inhaber einer Niederlassungserlaubnis in ihren
Bemühungen um Integration gefördert werden
sollen, da nur sie „unbefristet“, d.h. „auf Dauer“ in
Deutschland sind. Andererseits wird im Tatbe-
stand der nachfolgenden Vorschrift (§ 44: An-
spruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs)

außer einer Niederlassungserlaubnis oder einer
Aufenthaltserlaubnis zu bestimmten Zwecken
zusätzlich ein dauerhafter Aufenthalt im Bundes-
gebiet gefordert („...und sich dauerhaft im Bun-
desgebiet aufhalten“); hieraus folgt, dass rechts-
begrifflich „auf Dauer“ nicht unbedingt mit „un-
befristet“ gleichzusetzen ist. Hier gibt es also ei-
nen Klarstellungsbedarf in § 43 Abs. 1: Klarge-
stellt werden muss, welche Personengruppen unter
dem Aspekt der „Dauer“ ihres Aufenthalts bei der
Integration gefördert resp. nicht gefördert werden
sollen.

Zu unterstützen ist die in der Entwurfsbegründung
ausdrücklich getroffene Feststellung, wonach
„Integration auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit“
und dem „Austausch zwischen dem zuziehenden
Ausländer und der ihn aufnehmenden Gesell-
schaft“ beruht8.

Absatz 2:

Die Vorschrift beschreibt ein „Grundangebot zur
Integration (Integrationskurs)“, das „Ausländer an
die Sprache, die Rechtsordnung, die Kultur und
die Geschichte in Deutschland heranführen“ soll,
so dass sie „ohne Hilfe oder Vermittlung Dritter in
allen Angelegenheiten des täglichen Lebens selb-
ständig handeln können“.

Solch ein Integrationskurs ist grundsätzlich zu
befürworten. Er sollte zusätzlich aber auch in die
Funktionsweise des Arbeitsmarktes einführen9

und berufliche Orientierungshilfen bieten10, da der
Bereich „Arbeit und Beruf“ für die Integration
höchst relevant ist. Was den Begriff der „Kultur in
Deutschland“ anbelangt, so gilt es darauf hinzu-
weisen, dass dieser ausfüllungsbedürftig ist.

Absatz 3:

Nach dieser Vorschrift werden diese Integrations-
kurse „durch private oder öffentliche Träger
durchgeführt“.

Hier ist die Kostenfrage ungeklärt.

Absatz 4:

Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(§§ 74 ff.) soll ein „bundesweites Integrationspro-
gramm“ unter der „Beteiligung“ von Bund, Län-
dern und Kommunen, aber auch anderer Stellen,
ausdrücklich auch der „Religionsgemeinschaften“,
entwickelt werden. In diesem Integrationspro-
gramm soll „insbesondere für die Integrationskur-
se deren Grundstruktur, Inhalt und Umfang; die
Einzelheiten der Organisation, Ausgestaltung und
der Durchführung sowie die Rahmenbedingungen
für die Teilnahme festgelegt werden“. Die Be-
gründung stellt klar, dass das Bundesamt dabei
„eine sinnvolle Grundstruktur für die Integrations-
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kurse im Sinne eines Mindeststandards“ definieren
soll.

Die inhaltliche Entwicklung eines bundesweiten
Integrationsprogramms und die Gestaltung eines
Integrationskurses sind sehr zu begrüßen.

Allerdings ist hierbei vor allem unklar, ob das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im
Rahmen dieser ihm eingeräumten Konzipierungs-
befugnis auch darüber entscheiden soll, ob die
Teilnahme an einem Grundkurs „erfolgreich“ (§ 9
Abs. 2 Nr. 8) war oder nicht. Sollte dies so sein,
dann hätte das Bundesamt als so genannte nach-
geordnete Behörde politische Möglichkeiten zur
Steuerung der Zuwanderung, denn je höher die
Anforderungen an eine erfolgreiche Teilnahme an
dem Integrationskurs gesetzt werden, umso gerin-
ger die unbefristete Zuwanderung (§ 9: Niederlas-
sungserlaubnis) von Ausländern aus EU-
Drittstaaten und umgekehrt. Die politische Steue-
rungskompetenz wäre insoweit der Politik, insbe-
sondere dem Gesetzgeber entzogen.

§ 44 - Anspruch auf Teilnahme an einem
Integrationskurs

Anspruch auf die Teilnahme an einem Integrati-
onskurs haben Ausländer, die sich dauerhaft im
Bundesgebiet aufhalten und Inhaber einer Nie-
derlassungserlaubnis (§ 9), einer Aufenthaltser-
laubnis zu Erwerbszwecken (§§ 18 ff.) resp. zum
Zweck des Familiennachzugs (§§ 27 ff.), ohne
Bindung an einen Aufenthaltszweck (§ 7 Abs. 1
Satz 2), Asylberechtigte (§ 25 Abs. 1) oder Kon-
ventionsflüchtlinge (§ 25 Abs. 2) sind.

Keinen Anspruch haben Ausländer, denen aus
völkerrechtlichen oder humanitären Gründen eine
Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde (§ 22), Auslän-
der, denen die obersten Landesbehörden Aufnah-
me aus dem Ausland gewähren (§ 23), Ausländer,
denen nach der einschlägigen EU-Richtlinie vorü-
bergehender Schutz gewährt wird (§ 24) und
Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis besitzen,
weil bestimmte Abschiebungsverbote bestehen (§
25 Abs. 3 iVm § 60 Abs. 2 bis 7); ihnen kann die
Teilnahme lediglich im Ermessenswege gestattet
werden.

Diese Ungleichbehandlung ist bedauerlich und
sachlich problematisch, da auch Aufenthaltser-
laubnisse nach Kapitel 2, Abschnitt 5 gemäß § 26
Abs. 4 grundsätzlich die Möglichkeit des Über-
gangs zur Niederlassungserlaubnis eröffnen sol-
len. Eine Förderung der Integration dieser Perso-
nen wäre also sachgerecht.

Bedenklich ist darüber hinaus, dass diejenigen
Ausländer, die keinen Anspruch auf Teilnahme an
einem Integrationskurs haben, gleichwohl nicht

von der Verpflichtung befreit werden, zum Erwerb
einer Niederlassungserlaubnis in der Regel ihre
erfolgreiche Teilnahme an einem Integrationskurs
nachzuweisen (§ 26 Abs. 3; § 9 Abs. 2 Nr. 7 und
Nr. 8).

§ 45 - Verpflichtung zur Teilnahme
an einem Integrationskurs

Absatz 1:

Verpflichtet sind grundsätzlich solche Ausländer,
die eine Aufenthaltserlaubnis seit weniger als fünf
Jahren besitzen und sich nicht auf einfache Art in
deutscher Sprache mündlich verständigen können.

Gegen diese prinzipielle Regelung bestehen kei-
nerlei Bedenken. Zweifelhaft erscheint indes, ob
die Statuierung einer gesetzlichen Pflicht aus-
reicht, oder ob nicht neben diese bei Verstößen
sanktionsbewehrte Pflicht auch positive Integrati-
onsanreize treten müssen. In Kapitel 5 (Änderung
des Staatsangehörigkeitsgesetzes) wird solch ein
Anreiz vorgesehen: Gemäß einem neuen § 10
StaatsangG wird die erfolgreiche Absolvierung
eines Integrationskurses nach § 43 AufenthG da-
durch „belohnt“, dass die Einbürgerungsfrist von
acht Jahren (§ 10 Abs. 1) auf sieben Jahre verkürzt
wird (§ 10 Abs. 3). Dementsprechend wäre es
wünschenswert, wenn auch die fünfjährige Frist
für das Niederlassungsrecht (§ 9 Abs. 2) bei nach-
gewiesen besonders guter und schneller Integrati-
on angemessen verkürzt werden würde.

Kapitel 5 - Beendigung des Aufenthalts
(§§ 50 bis 62)

§ 56 - Besonderer Ausweisungsschutz

Die begrüßenswerte Empfehlung der Unabhängi-
gen Kommission Zuwanderung, im Inland gebo-
rene oder aufgewachsene Kinder, Jugendliche und
Heranwachsende aus Migrantenfamilien vollstän-
dig vor Ausweisung zu schützen und Straftaten
mit den Mitteln des deutschen Strafrechts zu ahn-
den11, ist leider nicht aufgegriffen worden.

§ 60 - Verbot der Abschiebung

Der Katalog der Abschiebungshindernisse des
geltenden § 53 Ausländergesetz ist fast unverän-
dert in § 60 Abs. 2 bis 7 übernommen worden.

Geändert werden soll jedoch die an das Vorliegen
dieser Abschiebungshindernisse geknüpfte
Rechtsfolge, die sich teils aus § 25 Abs. 3 bis 5,
teils aus § 60 Abs. 11 ergibt. Die bisherige Rechts-
folge, die Duldung, die keinen Aufenthaltstitel,
sondern lediglich ein Instrument der Verwaltungs-
vollstreckung darstellt, soll nicht in das neue Sys-
tem übernommen werden. Dies hat den Hinter-
grund, dass die Duldung in der Praxis bislang
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vielfach als „Ersatzaufenthaltstitel“ missbraucht
wird. Viele Ausländer, bei denen Abschiebungs-
hindernisse vorliegen, leben daher ohne Aufent-
haltsstatus und ohne Integrationschancen zum Teil
jahrelang als Geduldete in Deutschland (sog.
„Kettenduldungen“).

Diesem Missstand soll laut Entwurfsbegründung
durch die Abschaffung der Duldung begegnet
werden.

Dies wäre an sich zu begrüßen. Aus kirchlicher
Sicht wäre es wünschenswert, dass jeder Auslän-
der, bei dem Abschiebungshindernisse festgestellt
werden, einen Aufenthaltstitel erhielte. Dies ist
jedoch nach dem Entwurf des Aufenthaltsgesetzes
nicht gewährleistet.

Tatsächlich wird der Begriff der Duldung abge-
schafft (nun: „Aussetzung der Abschiebung“,
entsprechend der bisherigen Legaldefinition der
Duldung in § 55 AuslG).

Die Duldung, bisher zwingende Rechtsfolge beim
Bestehen von Abschiebungshindernissen (§§ 55,
54, 53 AuslG), wird künftig jedoch nicht in jedem
Fall von einer Aufenthaltserlaubnis abgelöst. Le-
diglich anerkannte Flüchtlinge im Sinne der Gen-
fer Flüchtlingskonvention (§§ 60 Abs. 1, 25 Abs.
2) werden mit der Aufenthaltserlaubnis, die nach 3
Jahren zur Niederlassungserlaubnis erstarken
kann, gegenüber geltendem Recht (Rechtsfolge:
Aufenthaltsbefugnis) zwingend bessergestellt.

In allen übrigen Fällen von Abschiebungshinder-
nissen nach § 60 Abs. 2 bis 5, Abs. 7 ist die Er-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis anstelle der
früheren Duldung nicht zwingend. Den Auslän-
derbehörden wird vielmehr durch § 25 Abs. 3
Ermessen eingeräumt. Kommt es nicht zur Verga-
be einer Aufenthaltserlaubnis, sieht § 60 Abs. 11
die Erteilung einer Bescheinigung über die Aus-
setzung der Abschiebung vor. Diese ist - ebenso
wie die bisherige Duldung - kein Aufenthaltstitel.
Darüber hinaus wird es Fälle geben, in denen
Ausländer, die aus rechtlichen oder tatsächlichen
Gründen nicht ausreisen können, noch nicht ein-
mal diese Bescheinigung erhalten (§ 25 Abs. 5 S.
2).

Auch künftig wird also eine beträchtliche Anzahl
von Personen ohne Integrationsperspektive, insbe-
sondere auch ohne die Möglichkeit der Erwerbs-
tätigkeit (vgl. Art. 9 Nr. 2 Zuwanderungsgesetz-
Entwurf, Änderung von § 284 SGB III), in
Deutschland leben. Die Erfahrung zeigt, dass dies
in vielen Fällen nicht nur ein vorübergehender
Zustand ist. Da der Entwurf des Aufenthaltsgeset-
zes keine dem geltenden § 56 AuslG vergleichba-
ren Schutzbestimmungen vorsieht, werden Perso-
nen mit einer „Aussetzung der Abschiebung“

schlechter gestellt sein als die bisherigen Dul-
dungsinhaber.

Diejenigen, denen aufgrund von Abschiebungs-
hindernissen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt
wird, stehen zwar rechtlich besser als die bislang
Geduldeten. Dies ist begrüßenswert. Bedauerlich
ist jedoch, dass ein erheblicher Teil der Personen
mit festgestellten Abschiebungshindernissen da-
von nicht profitieren wird.

Zu den einzelnen Absätzen

Absatz 1:

Nichtstaatlich Verfolgte sollen nicht in den
Schutzbereich des § 60 Abs. 1, also der einfachge-
setzlichen Ausformung der Genfer Flüchtlings-
konvention, einbezogen werden. Die Kirchen be-
dauern dies. Sie teilen die überwiegende Auffas-
sung, wonach die in Art. 1 A GFK genannten Ver-
folgungsgefahren auch dann zur Schutzgewährung
führen müssen, wenn sie von nichtstaatlichen Ak-
teuren ausgehen, weil im Herkunftsland des Aus-
länders keine übergreifende staatliche oder staats-
ähnliche Ordnungsmacht mehr existiert oder der
Staat handlungsunfähig ist. Der richtige Ansatz-
punkt zum Schutz nichtstaatlich Verfolgter wäre
daher deren Einbeziehung in § 60 Abs. 1 Aufent-
haltsgesetz. Auf diese Weise würde Deutschland
seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen aus der
Genfer Flüchtlingskonvention durch nationales
Recht Ausdruck verleihen.

Absatz 5:

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 53
Abs. 4 AuslG, der die Abschiebung bei drohenden
Verletzungen von Menschenrechten aus der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention untersagt.
Diese Bestimmung wurde von der deutschen
Rechtsprechung bisher im Gegensatz zur Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte dahingehend ausgelegt, dass auch
solche Menschenrechtsverletzungen von staatli-
chen Akteuren ausgehen müssen. Andernfalls
wird kein Abschiebungsschutz gewährt. Da die
Regelung wörtlich übernommen wurde, ist auch
weiterhin zu befürchten, dass die Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofes für Menschen-
rechte keine Berücksichtigung findet.

Absatz 7:

Da eine Einbeziehung nichtstaatlich und ge-
schlechtsspezifisch Verfolgter in den Tatbestand
des § 60 Abs. 1 unterblieben ist, werden diese
Personen auch weiterhin auf Abschiebungsschutz
wegen konkreter Gefahren für Leib, Leben oder
Freiheit verwiesen sein.
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Die Umwandlung der bisherigen Kann-Regelung
in eine Sollvorschrift stellt zwar eine geringfügige
Verbesserung gegenüber geltendem Recht dar, ist
jedoch nicht ausreichend. Erforderlich wäre ein
zwingendes Abschiebungshindernis.

Darüber hinaus ist zu befürchten, dass die unver-
ändert übernommene Regelung des bisherigen §
53 Abs. 6 S. 2 (jetzt § 60 Abs. 7 S. 2) auch in Zu-
kunft eine Sperrwirkung dahingehend entfalten
wird, dass individuelle Regelungen unter Hinweis
auf eine zu treffende allgemeine Regelung nach §
23 unterbleiben. Wie die Erfahrung gezeigt hat,
kommt es häufig nicht zu einer solchen allgemei-
nen Regelung. Die Betroffenen bleiben dann
gänzlich schutzlos, obwohl ihnen nachweislich
Gefahren für Leib und Leben drohen. Die Rege-
lung des § 60 Abs. 7 S. 2 sollte daher ersatzlos
gestrichen werden.

Hinzuweisen ist ferner auf die mit § 25 Abs. 3
verbundene Problematik, die dazu führen wird,
dass viele schutzbedürftige, insbesondere nicht-
staatlich verfolgte Personen keinen adäquaten
Aufenthaltstitel, sondern lediglich eine Bescheini-
gung über die Aussetzung der Abschiebung er-
halten werden.

Absatz 11:

Die nach dieser Vorschrift mögliche Aussetzung
der Abschiebung erinnert an die bisherige Dul-
dung, die ja ebenfalls als Aussetzung der Ab-
schiebung definiert ist (§ 55 Abs. 1 AuslG). Aller-
dings fällt auf, dass die für die Duldung vorgese-
henen Schutzbestimmungen (Befristung, Ankün-
digung der Abschiebung nach einer Duldungsdau-
er von 1 Jahr, § 56 AuslG) fehlen.12 Daraus folgt,
dass künftig Personen mit einer Aussetzung der
Abschiebung eine schwächere Rechtsposition
haben werden als die bisherigen Duldungsinhaber.

Dies ist nicht mit dem Hinweis darauf zu rechtfer-
tigen, dass von der Regelung des § 60 Abs. 11 nur
solche Personen betroffen sein werden, die ohne
Schutzbedürftigkeit in Deutschland verbleiben.
Wie oben ausgeführt, werden viele Personen trotz
festgestellter Abschiebungshindernisse, also trotz
festgestellter Schutzbedürftigkeit, keine Aufent-
haltserlaubnis, sondern lediglich eine Bescheini-
gung über die Aussetzung der Abschiebung er-
halten.

Vor diesem Hintergrund ist es bedauerlich, dass
der Vorschlag der Unabhängigen Kommission Zu-
wanderung nicht aufgegriffen wurde, nach einer
gewissen Zeit zu überprüfen, ob die Erteilung
eines Aufenthaltstitels möglich ist13.

Kapitel 7 - Verfahrensvorschriften
(§§ 71 bis 89)

§ 74 - Aufgaben des Bundesamtes für Migrati-
on und Flüchtlinge

Das derzeitige Bundesamt für die Anerkennung
ausländischer Flüchtlinge wird zu einem neuen
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ausge-
baut. Es übernimmt einige Aufgaben, die bislang
vom Bundesverwaltungsamt (Führung des Aus-
länderzentralregisters, Abwicklung der Förderung
der freiwilligen Rückkehr) und dem Bundesgrenz-
schutz (Beschaffung von Heimreisedokumenten)
wahrgenommen wurden. Neu hinzu treten Exeku-
tivaufgaben, die sich aus der Durchführung des
Entwurfs ergeben, sowie programmatische Aufga-
ben im Bereich „Integration“ und koordinatorische
Aufgaben im Bereich des Aufenthalts zum Zweck
der Erwerbstätigkeit. Zudem wird bei ihm das
bereits bestehende Bundesinstitut für Bevölke-
rungsforschung als eine unabhängige wissen-
schaftliche Forschungseinrichtung (§ 74 Abs. 1
Satz 2) angesiedelt und neu ein „Zuwanderungs-
rat“ gebildet, vergleichbar den „7 Weisen“ für die
gesamtgesellschaftliche Entwicklung (§ 75).
Daneben bleiben weitere wichtige Akteure erhal-
ten (Bundesministerium des Innern, Bundesver-
waltungsamt, Auswärtiges Amt, Bundesministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung, Bundesanstalt
für Arbeit, Beauftragte der Bundesregierung für
Ausländerfragen, Beauftragter der Bundesregie-
rung für Aussiedlerfragen, Innenministerien/-
senate der Länder, Ausländerbehörden, Kommu-
nen und Kreise).

Die Schaffung eines „zentralen migrationspoliti-
schen Kompetenzzentrums“ (Begründung des
Entwurfs, Seite 181) ist grundsätzlich sehr zu
begrüßen, erscheint aber in der vorliegenden Form
als nicht unproblematisch.

Unter dem Aspekt der Behördenorganisation wird
die auch von der Unabhängigen Kommission Zu-
wanderung beklagte Fragmentierung14 von Ein-
richtungen und Aufgaben nicht aufgehoben, son-
dern lediglich anders gelagert. Damit sind auch für
die Zukunft Reibungsverluste und Intransparenzen
bei den Zuständigkeiten nicht auszuschließen.
Dies gilt nicht zuletzt in den Bereichen der Integ-
ration und Berichtskompetenz, insoweit hier ei-
nerseits die Zuständigkeiten des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge bzw. des Zuwande-
rungsrates und andererseits die Zuständigkeiten
der Bundesbeauftragten für Ausländer und des
Bundesbeauftragten für Aussiedler nicht deutlich
voneinander abgegrenzt sind. Unter gesetzessys-
tematischen Gesichtspunkten ist es außerdem be-
dauerlich, dass die Aufgaben des Bundesamtes in
Kapitel 7 mit der Überschrift „Verfahrensvor-
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schriften“, die Aufgaben der Ausländerbeauftrag-
ten der Bundesregierung in einem eigenen Kapitel
8 und die Beteiligung der Bundesanstalt für Arbeit
in Kapitel 2 mit der Überschrift „Einreise und
Aufenthalt im Bundesgebiet“ geregelt sind. Da-
durch wird der inhaltliche Zusammenhang dieser
drei Ämter unnötig auseinandergerissen.

Zu hinterfragen ist auch, ob es sinnvoll ist, das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Ge-
schäftsbereich nur eines Bundesministeriums, hier
des Bundesministeriums des Innern, anzusiedeln.
Insoweit sowohl befristete als auch unbefristete
Zuwanderung eine Querschnittsaufgabe ist, zu der
innen-, ausländer-, aussiedler-, arbeitsmarkt-, fa-
milien-, justiz- und integrationspolitische Ele-
mente ebenso gehören wie eine außen- und euro-
papolitische Dimension15, läge eine Anbindung an
die Bundesregierung (Bundeskanzleramt) näher.

§ 85 - Übermittlungen an Ausländerbehörden

Die Regelung des § 76 Abs. 1 bis 4 ist unverändert
übernommen worden. Dies bedeutet insbesondere,
dass die Rechtsunklarheit bezüglich der Melde-
pflicht öffentlicher Stellen, die von dem illegalen
Aufenthalt eines Ausländers Kenntnis erlangen,
fortbesteht. Die von den Kirchen und auch von der
Unabhängigen Kommission Zuwanderung16 ge-
forderte Klarstellung, dass Schulen nicht dieser
Meldepflicht unterliegen, ist also unterblieben.
Damit werden auch weiterhin Kinder illegal auf-
hältiger Ausländer in der Praxis vielfach an der
Ausübung des ihnen zustehenden Rechtes auf
Beschulung gehindert werden.

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch
auf die entsprechende Problematik in den Berei-
chen Gesundheitsversorgung und Geltendma-
chung von Lohnansprüchen.

Kapitel 9 - Straf- und Bußgeldvorschriften
(§§ 93 bis 95)

§§ 93, 94 - Strafvorschriften, Einschleusen
von Ausländern

Die Strafvorschriften des Ausländergesetzes sind
zum großen Teil übernommen worden. Damit ist -
entgegen dem Votum der Unabhängigen Kommis-
sion Zuwanderung17 - eine Klarstellung unterblie-
ben, dass humanitäre Hilfeleistungen zugunsten
von Menschen in der Illegalität nicht als Beihilfe
zum unerlaubten Aufenthalt strafbar sind. Die
Kirchen bedauern dies.

2. Artikel 3: Änderung des
Asylverfahrensgesetzes

§ 11 a - Vorübergehende Aussetzung von
Entscheidungen

In das Asylverfahrensgesetz soll ein neuer § 11 a
aufgenommen werden, wonach das Bundesminis-
terium des Innern Entscheidungen des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge zu bestimm-
ten Herkunftsländern für zunächst maximal sechs
Monate (verlängerbar) aussetzen kann, wenn die
Beurteilung der asyl- und abschiebungsrelevanten
Lage besonderer Aufklärung bedarf. Nach der
Begründung schafft diese Vorschrift eine rechtli-
che Klarstellung für die schon seit längerem prak-
tizierte Aussetzung von Asylverfahren zu be-
stimmten Herkunftsländern, z.B. auf Grund tem-
porärer Bürgerkriegssituationen (zuletzt u.a. Af-
ghanistan, Demokratische Republik Kongo,
tschetschenische Volkszugehörige aus der Russi-
schen Föderation).18

Die Schaffung dieser (die politische Verantwort-
lichkeit klarstellenden) Rechtsgrundlage ist grund-
sätzlich zu begrüßen.

Bedenken bestehen nur insoweit, als die Ausset-
zung (unbefristet) verlängerbar ist. Es ist zwar
vorstellbar, dass in gewissen Situationen eine
Verlängerung angebracht ist, doch diese sollte
einmalig sein und befristet werden. Nur so kann
dem rechtspolitischen Ziel zügiger Asylverfahren
Rechnung getragen werden. In jedem Falle be-
dürfte es aus Gründen der Rechtssicherheit objek-
tiver Kriterien dafür, wann die Beurteilung der
Lage einer besonderen Aufklärung bedarf.

§ 26 - Familienasyl

§ 26 wird marginal geändert. Bedauerlicherweise
fehlt hier indes eine Änderung dahingehend, dass
anerkannte Konventionsflüchtlinge den Asylbe-
rechtigten gleichgestellt werden. Dieser Gleich-
stellungshinweis drängt sich allein schon deshalb
auf, weil insgesamt eine Angleichung der Rechts-
stellung von Asylberechtigten und Konventions-
flüchtlingen erfolgen soll.

§ 28 - Nachfluchttatbestände

Bislang konnten selbstgeschaffene Nachflucht-
gründe, d.h. Umstände, die der Antragsteller erst
nach Verlassen seiner Heimat geschaffen hat,
grundsätzlich nicht zu einer Anerkennung als A-
sylberechtiger im Sinne von Artikel 16 a Grund-
gesetz führen. Diese Einschränkung galt bislang
nicht für die Anerkennung als Flüchtling im Sinne
der Genfer Flüchtlingskonvention. Nunmehr soll
nicht nur die Asylanerkennung, sondern auch die
Anerkennung als Flüchtling im Sinne der Genfer
Flüchtlingskonvention unterbleiben, sofern selbst-
geschaffene Nachfluchtgründe vorliegen und es
sich um einen Asylfolgeantrag handelt.
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Dies steht nicht im Einklang mit der herrschenden
Auslegung der Genfer Flüchtlingskonvention,
wonach ausschließlich auf die drohende Verfol-
gung abgestellt wird, unabhängig davon, wann die
Verfolgungsgründe entstanden sind.

§ 61 Abs. 2 - Erwerbstätigkeit

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass die Möglich-
keit, Asylbewerbern die Ausübung einer Beschäf-
tigung zu erlauben, gesetzlich verankert wird.

Hinsichtlich der geplanten Wartefrist von einem
Jahr ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Euro-
päische Kommission in ihrem Richtlinienvor-
schlag über Mindestnormen für die Aufnahme von
Asylbewerbern in den Mitgliedsstaaten19 von einer
lediglich sechsmonatigen Wartezeit ausgeht.

Die Kirchen befürworten aus grundsätzlichen
Erwägungen einen möglichst schnellen Zugang
von Asylbewerbern zum Arbeitsmarkt. Die Mög-
lichkeit der Erwerbstätigkeit erhält die Selbsthil-
fekräfte der Flüchtlinge, fördert ihre Bereitschaft
zur freiwilligen Rückkehr im Falle einer Ableh-
nung des Asylantrages und trägt dazu bei, die
öffentlichen Haushalte zu entlasten. Ein Arbeits-
verbot fördert dagegen soziale Ausgrenzung und
fremdenfeindliche Tendenzen in der deutschen
Gesellschaft.

§ 73 - Widerruf und Rücknahme

In § 73 soll eine zusätzliche Vorschrift (Absatz 3
a) eingefügt werden. Diese sieht eine obligatori-
sche Überprüfungspflicht bei bereits positiv be-
schiedenen Asylanträgen vor. Nach der Begrün-
dung soll durch die Einführung dieser obligatori-
schen Prüfungspflicht erreicht werden, dass die
Vorschriften über den Widerruf und die Rück-
nahme eines positiven Anerkennungsbescheides,
die in der Praxis bislang kaum relevant wurden, an
Bedeutung gewinnen.20

Bereits nach geltendem Recht sind Widerruf und
Rücknahme von Anerkennungsbescheiden bei
Wegfall der Anerkennungsvoraussetzungen zwin-
gend vorgeschrieben. Eine Überprüfung, ob die
Voraussetzungen entfallen sein könnten, findet
aber nicht in jedem Fall statt. Soll dies in Zukunft
jedoch lückenlos erfolgen, wird dies einen nicht
unbeträchtlichen zusätzlichen Verwaltungsauf-
wand zur Folge haben.

3. Artikel 5 - Änderung des
Staatsangehörigkeitsgesetzes

§ 10

Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 können Flüchtlinge,
denen nach §§ 22, 23 Abs. 1, 24 und 25 Abs. 3
bis 5 Aufenthaltsgesetz eine Aufenthaltserlaubnis

erteilt wurde, selbst nach 8 Jahren rechtmäßigen
Aufenthaltes nicht eingebürgert werden. Dies
stellt eine Benachteiligung der betroffenen Perso-
nen dar und läuft dem Ziel einer Einbürgerung
nach erfolgter Integration zuwider.

§ 12

Wir bedauern, dass der Entwurf keine Regelung
enthält, die eine erleichterte Einbürgerung von
Ausländern der sogenannten ersten Generation
unter Hinnahme der Mehrstaatigkeit ermöglicht.
Wir hätten es begrüßt, wenn der Entwurf insoweit
dem Vorschlag der Unabhängigen Kommission
Zuwanderung gefolgt wäre. Diese hatte in ihrem
Abschlussbericht21 eine großzügigere Handhabung
der Zulassung von Mehrstaatigkeit gefordert.
Migranten, die bis zum Anwerbestopp 1973 nach
Deutschland gekommen sind, und ihre Ehepartner
sollten demnach generell die Möglichkeit der
Mehrstaatigkeit haben.

4. Artikel 8 - Asylbewerberleistungsgesetz

Die vorgesehene Erweiterung des bezugsberech-
tigten Personenkreises sowie die Beseitigung der
3-Jahres-Frist in bestimmten Fällen begegnen
großen Bedenken.

Beide Kirchen haben sich in der Vergangenheit
wiederholt grundsätzlich gegen das Asylbewer-
berleistungsgesetz sowie gegen dessen weitere
Verschärfungen gewandt. Insbesondere haben sie
die Einbeziehung von Bürgerkriegsflüchtlingen
kritisiert. Soweit das Asylbewerberleistungsgesetz
die Zielsetzung verfolgt, mit der Gewährung von
gegenüber dem Bundessozialhilfegesetz vermin-
derten Sozialleistungen den Anreiz für eine Ein-
reise nach Deutschland zu reduzieren, trifft diese
Argumentation auf Bürgerkriegsflüchtlinge nicht
zu, da diese gerade auf Grund internationaler Ver-
einbarungen und auf ausdrückliche Anordnung
deutscher Behörden nach Deutschland einreisen.

Die Vertretbarkeit der Absenkung des Existenz-
minimums wurde stets mit dem Argument be-
gründet, dass diese nur vorübergehend erfolge.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Deutschen
Bundestag hatte in ihrer Begründung zum Gesetz-
entwurf für ein Asylbewerberleistungsgesetz dar-
auf hingewiesen, dass eine Leistungskürzung nur
für eine vorübergehende Zeit zumutbar ist.22 § 2
AsylbLG der derzeit geltenden Fassung sieht
dementsprechend vor, dass nach drei Jahren Leis-
tungen nach dem Bundessozialhilfegesetz gewährt
werden müssen, wenn die Person als schutzbe-
dürftig anerkannt wurde oder das Asylverfahren
über drei Jahre andauert. In Zukunft sollen die
abgesenkten Leistungen gewährt werden, sofern
nicht ein rechtmäßiger Aufenthalt nach §§ 23, 24
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oder 25 Abs. 3 bis 5 Aufenthaltsgesetz gewährt
wurde. Da im Falle der Zuerkennung von Ab-
schiebehindernissen die Erteilung eines rechtmä-
ßigen Aufenthaltes im Ermessen der Behörde
steht, ist nicht sichergestellt, dass alle Personen,
die als schutzbedürftig anerkannt wurden, auch
Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz
erhalten, sofern sie bedürftig sind. Sofern trotz der
erfolgten Maßnahmen zur Beschleunigung von
Asylverfahren ein Asylverfahren über drei Jahre
andauert, ist es nicht mehr gerechtfertigt, dass das
Existenzminimum über diesen Zeitraum hinaus
abgesenkt bleibt. Auch in diesen Fällen sollte an
der bisherigen Regelung festgehalten werden.

Anmerkungen:
1 Seite 114
2 Seite 133
3 Dies freilich wird durch die Formulierung „Aufent-
haltserlaubnis zum Zweck der Erwerbstätigkeit“ nicht
wiedergegeben. Vielmehr scheint damit die gesetzes-
systematische Unterscheidung nach dem Zweck des
Aufenthaltstitels (vgl. Begründung Seite 114) ange-
sprochen zu sein.
4 Denkbar wäre etwa die Formulierung: „In den Fällen,
in denen die Erwerbstätigkeit nicht von Gesetzes we-
gen zugelassen ist, kann einem Ausländer die Aus-
übung einer Beschäftigung nur erlaubt werden, wenn
die Bundesanstalt für Arbeit zugestimmt hat ...“ Da-
durch würde klargestellt, dass die Einschränkung
(nachrangiger Arbeitsmarktzugang) nur für die Fälle
gilt, in denen die Erwerbstätigkeit nicht ausdrücklich
gesetzlich erlaubt ist und dass Personen mit Aufent-
haltstiteln zu anderen Zwecken als zu dem der Er-
werbstätigkeit nicht benachteiligt werden.
5 Die Begründung (S. 148) weist zwar darauf hin, dass
es wegen der Regelung des § 8 Abs. 1 (Anwendung der
Vorschriften über die Erteilung auch auf die Verlänge-
rung von Aufenthaltserlaubnissen) einer solchen expli-
ziten Erwähnung nicht bedürfe. Allerdings regelt der
geltende § 32 AuslG ausdrücklich auch die Verlänge-
rung bestehender Titel, obwohl es (§ 13 Abs. 1 AuslG)
bereits jetzt eine mit § 8 Abs. 1 AufenthG deckungs-
gleiche Regelung gibt. Diese Tatsache könnte zu Fehl-
interpretationen von § 23 führen. Es könnte in der

Rechtsanwendung - entgegen der Intention des Gesetz-
gebers - die Gefahr bestehen, dass der Anwendungsbe-
reich von § 23 auf illegal oder mit einer Bescheinigung
nach § 60 Abs. 11 in Deutschland lebende Ausländer
reduziert würde. Diese jedoch würden - jedenfalls zum
großen Teil - durch die allgemeinen Erteilungsvoraus-
setzungen des § 5, insbesondere durch die Visums-
pflicht, von der Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen
ausgeschlossen. Denn § 5 Abs. 3 befreit die von § 23
erfassten Personen nicht zwingend von den allgemei-
nen Erteilungsvoraussetzungen.
6 Seite 148
7 Die Begründung, S. 151/152, legt zwar nahe, dass
eine solche zwingende Rechtsfolge intendiert ist. Der
Gesetzestext räumt den Behörden jedoch Ermessen ein.
8 Begründung, Seite 165
9 vgl. Bericht der Unabhängigen Kommission „Zuwan-
derung“, Seite 260
10 vgl. Bericht der Unabhängigen Kommission „Zu-
wanderung“, Seite 261
11 vgl. Bericht der Unabhängigen Kommission „Zu-
wanderung“, Seite 251
12 Zu überprüfen bleibt, inwieweit sich solche Bestim-
mungen aus allgemeinem Verwaltungsvollstreckungs-
recht ergeben. Im Sinne der Rechtsklarheit wäre jedoch
in jedem Fall eine Regelung im Aufenthaltsgesetz wün-
schenswert.
13 vgl. Bericht der Unabhängigen Kommission Zuwan-
derung, Seite 168
14 vgl. Bericht der Unabhängigen Kommission „Zu-
wanderung“, Seite 280 - 281
15 vgl. Bericht der Unabhängigen Kommission „Zu-
wanderung“, Seite 281
16 vgl. Bericht der Unabhängigen Kommission „Zu-
wanderung“, Seite 197
17 vgl. Bericht der Unabhängigen Kommission „Zu-
wanderung“, Seite 198
18 Begründung, Seite 207
19 vgl. Art. 13 Abs. 1 S. 1
20 Begründung, Seite 218
21 vgl. Seite 249
22 BT-Drucksache 12/4451, S. 6

Zur Einführung und Ergänzung
epd-Basisdienst, 18. 9. 2001

Kirchen fordern Nachbesserungen beim Zuwanderungsgesetz
Berlin (epd). Die beiden großen
Kirchen haben Nachbesserungsbe-
darf am Zuwanderungskonzept von
Bundesinnenminister Otto Schily
(SPD) angemeldet. Grundsätzlich sei
der Referentenentwurf aber zu be-
grüßen, heißt es in einer Stellung-

nahme der evangelischen und katho-
lischen Kirche, der am Dienstag in
Berlin bekannt wurde.

Darin üben die Kirchen jedoch deut-
liche Kritik an Einzelbestimmungen,
wie etwa der Regelung zum Famili-
ennachzug und den vorgesehenen

Verschlechterungen im Asylbewer-
berleistungsgesetz. Zentrale kirchli-
che Forderungen zum Schutz von
Opfern nichtstaatlicher Verfolgung
oder für Härtefallregelungen seien
nicht berücksichtigt worden.
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Die Kirchen heben als positiv hervor,
dass der Schily-Entwurf den Ab-
schied von einer auf Abwehr ange-
legten Zuwanderungspolitik bedeute.
Die Notwendigkeit von Zuwande-
rung aus ökonomischen Gründen
werde deutlich unterstrichen. Zent-
rale Forderungen der Kirchen seien
jedoch nur unzureichend berücksich-
tigt, kritisieren der Bevollmächtigte
der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Prälat Stephan
Reimers, und des Leiters des Katho-
lischen Büros, Prälat Karl Jüsten.

Ein befriedigender Schutz von Op-
fern nichtstaatlicher und geschlechts-

spezifischer Verfolgung werde wei-
terhin nicht gewährleistet, heißt es in
der gemeinsamen Stellungnahme.
Eine von den Kirchen geforderte
Härtefallregelung sei ebenfalls nicht
vorgesehen.

Zudem kritisieren die Kirchen, dass
die Regelungen für Aufenthaltser-
laubnisse aus humanitären Gründen
nicht alle schutzbedürftigen Personen
erfasse: „Es werden also humanitäre
Härtefälle entstehen.“ Grundsätzlich
lehnen die beiden großen Kirchen
den Vorschlag des Bundesinnenmi-
nisters für ein so genanntes Kirchen-
kontingent ab. Die Übertragung der

Verantwortung für das Bleiberecht
auf Dritte könne eine Härtefallrege-
lung nicht ersetzen.

Die Kirchen warnen auch vor einer
Benachteiligung von Flüchtlingen,
denen aus humanitären Gründen
Aufenthalt erlaubt wird. Deren An-
spruch auf Familiennachzug werde
erschwert, zudem gebe es für sie
keinen Anspruch auf Teilnahme an
Integrationskursen. Bedenklich sei
überdies, dass Kinder bestimmter
Zuwanderergruppen nur bis zum 12.
Lebensjahr nach Deutschland kom-
men sollen.

(08482/18.9.01)

epd-Basisdienst, 18. 9. 2001

EKD-Ratsvorsitzender Kock zu Gesprächen über Kirchenasyl bereit
Saarbrücken (epd). Der Ratsvorsit-
zende der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Manfred Kock,
hat Gesprächsbereitschaft über die
Einführung eines Kirchenasyls in das
geplante Zuwanderungsgesetz signa-
lisiert. Das Angebot eines Kirchen-
kontingents für abgelehnte Asylbe-
werber habe er so lange abgelehnt,
wie er den Eindruck hatte, dies solle
ein rechtsstaatliches Verfahren erset-
zen, sagte Kock am Dienstag in
Saarbrücken bei einem Gespräch mit
dem saarländischen Ministerpräsi-
denten Peter Müller (CDU). Wenn es
allerdings lediglich um Grenz- und
Ausnahmefälle aus humanitären

Gründen gehe, müsse man darüber
reden.

Für die Kirchen sei bei einer derarti-
gen Regelung nicht die Frage der
finanziellen Verantwortlichkeit für
die Flüchtlinge problematisch, son-
dern die vorgesehene Kontingentie-
rung. „Wenn wir ein Kontingent von
tausend Flüchtlingen zugebilligt
bekämen, was machen wir dann mit
dem tausendundersten?“ sagte Kock.
Er äußerte die Hoffnung, dass ein
Zuwanderungsgesetz die Zahl der
Asylsuchenden in Kirchen ohnehin
reduzieren werde.

Der saarländische Ministerpräsident
und Vorsitzende der CDU-Zuwan-
derungskommission, Peter Müller,
hatte seinen Vorschlag erneuert, den
Kirchen als „Gnadenrecht“ ein Kon-
tingent anzubieten, in dessen Rah-
men sie Flüchtlingen ein Bleiberecht
gewähren könnten. Nach dem Bei-
spiel Kanadas, wo derartige Rege-
lungen bereits praktiziert würden,
müssten sie die Kosten für die Auf-
nahme tragen. Wenn im Rechtsstaat
kein Raum für Gnadenrecht sei,
könne als Ausweg den Kirchen ein
derartiges Instrument an die Hand
gegeben werden.

(08512/18.9.01)

epd-Basisdienst, 14. 9. 2001

Regierungssprecher: Zeitplan für Zuwanderungsgesetz wird verändert
Berlin (epd). Der Entwurf für ein
Zuwanderungsgesetz wird nicht wie
vorgesehen am 26. September vom
Kabinett beschlossen. Für die Ver-
schiebung seien Termingründe maß-
geblich, sagte Regierungssprecher
Uwe-Karsten Heye am Freitag in
Berlin. In der letzten Septemberwo-
che finde wegen der nach den Ter-
roranschlägen in den USA verscho-
benen Haushaltsdebatte des Bundes-
tags keine Kabinettssitzung statt.
Einen neuen Termin gebe es derzeit
noch nicht. Zugleich bekräftigte
Heye, an dem Ziel, die Zuwanderung
und das Ausländerrecht neu zu re-
geln, werde festgehalten.

In diesem Sinne äußerte sich auch ein
Sprecher des Innenministeriums. Das
Gesetz werde in einem zeitlichen
Rahmen eingebracht, der eine Verab-
schiedung der Zuwanderungsrege-
lung im Bundestag und Bundesrat
noch durchaus mögliche mache.

Er wies darauf hin, dass der Refe-
rentenentwurf ein neues Instrument
vorsehe, um terroristische Täter von
deutschem Staatsgebiet fern zu hal-
ten. Die Forderung des bayerischen
Innenministers Günther Beckstein
(CSU) nach einer bundesweiten
Regelanfrage beim Verfassungs-
schutz für Zuwanderer wollte der
Ministeriumssprecher nicht kom-
mentieren. Jeder müsse allerdings

wissen, dass Änderungswünsche bei
den anderen Gesprächspartnern eben-
falls derartige Wünsche hervorriefen.
Der Sprecher schloss nicht aus, dass
Erkenntnisse, die im Zusammenhang
mit den Terroranschlägen in den
USA gewonnen werden, zu auslän-
derrechtlichen Neuregelungen Anlass
geben könnten.

Regierungssprecher Heye rief zu
Besonnenheit auf. Muslime dürften
nicht zu „potenziellen Terroristen“
gemacht werden, weder pauschal
noch individuell. Alle seien dafür
verantwortlich, dass das Klima von
Offenheit nicht beeinträchtigt werde.

(08405/14.9.01)
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Pressemitteilung des Ökumenischen Vorbereitungsausschusses zur
„Woche der ausländischen Mitbürger“, Frankfurt/Hannover, 19. 9. 2001

Aktuelle Erklärung zur „Woche der ausländischen Mitbürger / Interkulturelle Woche“
(23. bis 29. 9. 2001). Motto: „Rassismus erkennen - Farbe bekennen“
Die Terroranschläge auf Ziele in den
USA haben auch das Klima in
Deutschland gegenüber Menschen
anderer Herkunft verändert. Gerade
viele Muslime fühlen sich unter Ver-
dacht und sind in Angst.

Die seit Jahren bewährten Beziehun-
gen zwischen Verbänden und Grup-
pen von Muslimen zu christlichen
Gemeinden und Initiativen stehen in
der Gefahr, durch ein Klima des
gegenseitigen Mißtrauens belastet zu
werden.

Wir stellen anlässlich der Eröffnung
der Woche fest:

Wir verurteilen jede Form von Ter-
roranschlägen. Die Verantwortlichen
müssen zur Rechenschaft gezogen
werden. Wir brauchen dabei aber
politische Besonnenheit, damit nicht
eine Spirale von Gewalt in Gang
gesetzt wird, die neue Opfer fordert
und Hass und Feindschaften ver-
stärkt. Als Christen fühlen wir uns
dem Frieden und der Versöhnung
verpflichtet.

Menschen muslimischen Glaubens
dürfen nicht aufgrund ihrer Religi-
onszugehörigkeit verdächtigt werden,
den Terror zu unterstützen. Der
Vorsitzende des Zentralrats der Mus-
lime in Deutschland und Mitglied des
Ökumenischen Vorbereitungsaus-
schusses zur Woche der ausländi-
schen Mitbürger / interkulturellen
Woche, Dr. Nadeem Elyas, hat in
einer ersten Stellungnahme mitge-
teilt: „Wer immer die Hintermänner
dieser blutigen Tat sind, beim Islam
können sie keine Rechtfertigung für
ihre Taten finden. Wer sich Terro-
rismus, Gewalt und Ermordung un-
schuldiger Zivilisten als politischen
Mittels bedient, kann sich nicht auf
den Islam berufen. Wir beten für eine
friedliche Welt, die frei ist von Ge-
walt und Terrorismus.“

Die bevorstehende Woche der aus-
ländischen Mitbürger / interkulturelle
Woche bietet eine gute Gelegenheit,
das Gespräch mit den muslimischen
Mitbürgern zu suchen. Wir rufen

dazu auf, dass Vertreter der christli-
chen und muslimischen Gemeinden
öffentlich deutlich machen, dass sie
sich für ein friedliches und konstruk-
tives Zusammenleben in unserer
Gesellschaft einsetzen wollen.

gez. Jörn-Erik Gutheil, Vorsitzender

Hinweis: Das am 8. Mai 2001 veröf-
fentlichte „Gemeinsame Wort zur
Woche der ausländischen Mitbür-
ger/Interkulturelle Woche“ von Prä-
ses Manfred Kock, Vorsitzender des
Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Karl Kardinal Leh-
mann, Vorsitzender der Deutschen
Bischofskonferenz und Metropolit
Augoustinos, Griechisch-Orthodoxer
Metropolit von Deutschland steht im
Internet unter der Adresse
http://www.ekd.de/presse/397-
4903.html
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Jahrgang 2000

16/00: Eine Auswahl von Stimmen aus den Kirchen zum Spendenskandal. 20 S./5.00
17/00: Zukunft der Kirche. Vortrag v. Präses Manfred Kock. Dazu ein Bericht von Bischof Axel Noack 20 S./5.00
18/00: E. Jüngel, H. Barth, R. Leicht, „Bensheim“ und andere zur Vergebungsbitte des Papstes 30 S./6.50
19/00: Universalität der Menschenrechte und kulturelle Vielfalt. Texte einer Tagung in Straßburg 48 S./8.50
19a/00: Ökumen.-sozialeth. Arbeitskreis NRW: Neubestimmung v. Arbeit, Einkommen, Leben, Thesen vergriffen
20/00: Disk. über Reform d. UN-Menschenrechtskommission; Beitrag v. W. Heinz; dt. Memorandum 24 S./6.50
20a/00: Rentenreform 1. M. Kock: Rahmenbedingungen; v. Unger: Versorgung aus Rente und Rendite 12 S./5.00
21-22/00 Stieffamilien – Pflegefamilien – Tagesmütter. Rechtliche, soziale, psychol. Lage (2 Hefte) 112 S./13.00
22a/00: ... Gemeinsam in Deutschland leben. Bundespräsident Johannes Rau: Berliner Rede 2000 10 S./5.00
23/00: Sudan - ein islamisches Land besonderer Art. Gespräche in Khartum von Helmut Falkenstörfer 44 S./8.50
23a/00: Theol. Kammer der EKD: Taufe und Kirchenaustritt; zum Dienst der Kirche an Ausgetretenen 9 S./5.00
24/00: Kirche und Weltausstellung: Texte zur kirchlichen Beteiligung an der „Expo 2000“ in Hannover 24 S./6.50
25/00: Evang. Bund u. Gustav-Adolf-Werk: Evangelisch im 21. Jhdt., Tagung; Wittenberger Wort 44 S./8.50
26/00: Mit Barmen über Barmen hinaus: EKU-Synode 2000 mit Texten auch zu Strukturfragen 32 S./7.50
26a/00: Rentenreform 2:Gemeinsame Erkl. EKD - kath. Dt. Bischofskonf. (vgl. 20a, 19a und 30/00) 12 S./5.00
27/00: Kosovo-Disk. (1). Menschenrechte oder Völkerrecht? zum NATO-Einsatz (Arnoldshain) 64 S./10.00
28/00: Kosovo-Disk. (2). Auf dem Prüfstand: die neue NATO-Strategie vom April 1999 (Bad Boll) 72 S./11.00
29/00: Kosovo-Disk. (3). Gemeinsames - Differenz: Humanit. Hilfe - ziv. Friedensdienst (Iserlohn) 36 S./7.50
30/00: Rentenreform 3. Sozialpolit. Forum: Abschied vom Generationenvertrag? (Anh.: Text v. 26a) 44 S./8.50
31/00: Gleichgeschlechtliche Partnerschaft (2): der Gesetzentwurf u. aktuelle Stimmen (s. 9/00) vergriffen
32/00: Anti-Schnädelbach: Fünf ev. Antworten auf fundamentale Philosophen-Kritik am Christentum 20 S./5.00
33/00: Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen. Stellungnahme des Kirchenamts der EKD 20 S./5.00
34/00: Rendtorff, Schlecht, Kielmannsegg zum Verhältnis Staat - Wirtschaft. Vorträge b. AEU-Tagung 20 S./5.00
35/00: Europäisches Flüchtlings- u. Migrantenrecht. Akademietagung z. EU-Gipfel „Tampere“ etc. 63 S./10.00
36/00: Die erste Teilstudie des Diak. Werkes über Zwangsarbeiter in der Diakonie zur NS-Zeit 28 S./6.50
37/00: Christen und Juden III. Text d. EKD-Studie Schritte d. Erneuerung im Verhältnis z. Judentum vergriffen
37a/00: Zwangsarbeiter (2): Beschäftigung von ausl. Arbeitskräften in ... der Kath. Kirche 1939 - 1945 15 S./5.00
38/00: EKD-Handreichung: Zusammenleben mit Muslimen / Gestaltung der christlichen Begegnung 48 S./8.50
39/00: Dominus Iesus (1). Vatikan unterstreicht Roms Anspruch, gefährdet ökumenisches Miteinander 24 S./6.50
39a/00: Das Urteil nach dem Mord an Alberto Adriano. Mündl. Begründung, Beispiele aus dem Echo 12 S./5.00
40/00: Dominus Iesus (2). Jüngel: Quo vadis ecclesia? Zahlreiche Stimmen zur Vatikan-Erklärung 28 S./6.50
41/00: Comenius-Inst. u. EKD: Gemeindepäd. Tagung z. kirchl. Arbeit mit Aussiedlerjugendlichen vergriffen
42/00: EKD-Kammer f. Entwickl. u. Umwelt zu Ernährungssicherung u. Nachhaltige Entwicklung. 36 S./7.50
43/00: Dominus Iesus (3). Viele Stimmen pro u. contra. Aktuelles v. Lehmann, Ratzinger u. d. Papst vergriffen
44/00: Kosovo-Disk. (4). Akademie Bad Boll u. Verweigerer-Verband: Völkerrecht und Wehrstruktur 49 S./8.50
45/00: Dominus Iesus (4). Catholica-Bericht, Bericht des Ltd. Bischofs an d. VELKD-Generalsynode 36 S./7.50
46/00: Ehrenamtliche - ein Schatz der Kirche! Texte zum Hauptthema der VELKD-Generalsynode 56 S./9.50
47/00: EKD-Synode (1). EMW zu Christen Asiens, GEP als gGmbH, DW: Auf dem Weg zur Qualität 56 S./9.50
48/00: EKD-Synode (2). Der Ratsbericht, SWI-Bericht Arbeitszeitpolitik gegen Arbeitslosigkeit? 64 S./10.00
49/00: EKD-Synode (3). Hauptthema Ökumene: Kundgeb., Referate, Beschluss zu Dominus Iesus 40 S./7.50
50/00: EKD-Synode (4). Die wichtigsten Beschlüsse, Texte z. Etat, Kundgebung Christen - Juden 40 S./7.50
51-52/00: Damals ein Politikum: ÖRK-Zentralausschuss 1974 in Westberlin, ausgewählte Dokumente 84 S./11.50
52a/00: Das Evangelium muss laufen. - Reimers, Schmude, Huber erinnern an Bischof Kunst 12 S./5.00

Jahrgang 2001

1/01: Initiativen zur Strukturreform der evangelischen Kirchen in Ostdeutschland 24 S./6.50
2/01: Ökumene: Michaelsbruderschaft empfiehlt Schritte aufeinander zu; Kirchberger Gespräch ’99 48 S./9.00
2a/01: Evangelischer Bund: Ökumenischer Jahresbericht 2000 14 S./5.00
3/01 Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung: Rüstungsexportbericht 2000 32 S./8.00
3a/01 Hans Diefenbacher: Klimaschutz nach der Weltklimakonferenz von Den Haag 16 S./5.00
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4/01 Gewalt u. Rechtsextremismus in Brandenburg. Wischnath, Blume u. weitere Stimmen 28 S./6.50
5/01 Strategien gegen Massenarbeitslosigkeit. Int. Tagung der Ev. Akademie Mülheim 49 S./9.00
5a/01 Weltkirchenrat: Zentralausschuss in Potsdam u. Berlin (1): Bericht des Generalsekretärs 12 S./5.00
6/01 Bioethik und Gentechnik (1): Therapeutisches Klonen. Schröder, Nida-Rümelin, Kock u.a. 60 S./10.00
7/01 Weltkirchenrat: Zentralausschuss in Potsdam (2). Berichte (inkl. Text aus epd-Doku 5a/2001) 73 S./11.50
8/01 Weltkirchenrat: Zentralausschuss in Potsdam (3). Beschlüsse u. Eröffng. Dekade gegen Gewalt68 S./10.50
9/01 Südosteuropa auf dem Weg zu Demokratie und Stabilität? (Bad Boll, Nov. 2000) 56 S./10.00
9a/01 „Kein Anspruch auf Heilsmonopol“. Kardinal Kasper zum Stand der Ökumene 8 S./5.00
10/01 EKD-Rat: Religion in der Grundschule u. weitere Texte zur kirchl. Arbeit mit Kindern 25 S./6.50
11/01 Bischofsvisitation der Kinder- und Jugendarbeit in der Ev. Kirchenprovinz Sachsen (Noack) 52 S./9.00
11a/01 Preußenjahr 2001: Preußen – ein protestantischer Staat? (von Thadden, Huber); Ausstellungen 13 S./5.00
12/01 Kosovo-Disk. (5): Ev. Militärseelsorge u. Church and Peace. Zivile Konfliktlösung 44 S./9.00
13/01 Zuwanderung (1): Greencard, Einwanderung und Asyl (Ev. Akademie Mülheim) 52 S./9.00
14/01 Zwangsarbeiter in der Kirche (3): Entschädigung von Zwangsarbeitern in kirchl. Einrichtungen 52S./9.00
15/01 Bioethik und Gentechnik (2): Erklärungen zur Biomedizin, u.a. VELKD, DBK, ZdK 52 S./9.00
16/01 tempi – Bildung im Zeitalter der Beschleunigung. Bildungskongress der Kirchen 32 S./6.50
17/01 Polen und Deutsche: Das Haus Europa bauen. Tagungen von Ev. Akademie Baden und FES 64S./10.50
18/01 Irak – UN-Sanktionen ohne Ende? Tagungsbeiträge (Bad Boll, Februar 2001) 49 S./9.00
18a/01 KEK und CCEE: Charta Oecumenica. Leitlinien für Zusammenarbeit unter Europas Kirchen 17 S./5.00
19/01 Rechtsextremismus – Wie reagiert das Fernsehen? 20. Tutzinger Medientage 32 S/6.50
20/01 EKD-Kirchenamt (Hg.): Das Evangelium unter die Leute bringen 28 S./6.50
21/01 ACK: Friedensauftrag in den Religionen und Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft 32 S./6.50
22/01 Kirchentag 2001 in Frankfurt: Streit um das „Feierabendmahl“ 34 S./6.50
22a/01 Für einen Fortschritt nach menschlichem Maß. Berliner Rede 2001 von Bundespräsident Rau 8 S./5.00
23-24/01 Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Tagung in der Ev. Akademie Bad Boll (2 Hefte)84 S./12.00
25/01 Kosovo-Disk.(6): Friedensethik kontrovers. Pausch, Engelke, Wellershoff u.a. 36 S./6.50
26/01 Bioethik und Gentechnik (3): EKD-Rat; Ev. Sozialethiker-Konsultation, Bundestagsdebatte u.a. 72 S./10.50
27/01 29.DEKT in Frankfurt (1): Eröffnung u. Schlussveranstaltung, Gentechnik, Juden und Christen 76 S./11.50
28/01 29.DEKT in Frankfurt (2): In Vielfalt glauben (Steffensky, Kähler, Sattler u.a.); In Würde leben 56 S./10.00
29/01 Das Bundesverfassungsgericht verhandelt über LER. Stellungnahmen der ev. u. kath. Kirche 60 S./10.00
30/01 I. Werkner: Neuordnung der Militärseelsorge. Ein Vorschlag u. Experteninterviews 73 S./11.50
31/01 Zuwanderung (2): Bericht der Süssmuth-Kommission; Reaktionen;. kirchl. Positionspapiere 53 S./9.00
32/01 5. Vollversamml. der Leuenberger Kirchengemeinschaft (Belfast, 19.-25.6.): Berichte Vorträge 61 S./10.00
33/01 29. DEKT in Frankfurt (3): Forum Geld, Bildung, Friedensethik, Deutsch-Deutsche Erinnerung 68 S./10.50
34/01 29. DEKT in Frankfurt (4): Feministisch-theolog. Basisfakultät, Erwartungen an d. Christentum 52 S. /9.00
35/01 Mobilfunkanlagen auf kirchl. Gebäuden. Positionen, Entscheidungshilfen, Synodenbeschlüsse 32 S./6,50
36/01 Auftrag und Rolle der Kirche im neuen Jahrhundert. AEU-Jahrestagung 2000 24 S./6.50
37/01 Das Ehrenamt in der Kirche. EKD-Konsultation; Prälat Reimers vor Enquete-Kommission 36 S./8.00
38/01 Kirche und Israel; Kirche-Volk-Staat-Nation. 5. LKG-Vollversammlang in Belfast (2) 66 S./10.00
39/01 AK der württemberg. Kirche: Friedensethische Neubesinnung u.: Mazedonien-Debatte in Berlin 60S./10.00
40/01 Zuwanderung (3): Schilys Entwurf in der Kritik– Tagung zu Antidiskriminierungspol. u.UNHCR 72 S./10.50
40a/01 AEU und BKU: Mehr Eigenverantwortung! Ein Plädoyer christlicher Unternehmer 12 S./5.00
41a/01 Zuwanderung (4): Stellungnahme der beiden großen Kirchen zu Schilys Gesetzentwurf 17 S./5.00
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